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1 Einleitung: Alles neu? 

1.1 Warum eine neue Prüfung? 

In der Gewerbeordnung finden sich seit der Novelle 2017 Vorgaben zur Gestaltung von 
Prüfungsordnungen für Meister- und Befähigungsprüfungen: 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Daher werden alle Prüfungsordnungen (und folglich auch Prüfungen) 
für Meister- und Befähigungsprüfungen neu erstellt. 

 
 
Diese Änderungen stehen auch in Zusammenhang mit dem 
Nationalen Qualifikationsrahmen. 
 
 

Sie möchten mehr über den Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) erfahren? 
Hier finden Sie die entsprechenden Informationen: 

 

 
Die Basis für die Prüfungsordnung ist der sogenannte Qualifikationsstandard. 
  

Bei der Meister- bzw. 
Befähigungsprüfung 

haben die Kandidatinnen 
und Kandidaten 

nachzuweisen, dass sie 
über die zur Ausübung 

des Berufs notwendigen 
Lernergebnisse 

verfügen. 

In den Prüfungsord-
nungen sind die für 

einen Beruf relevanten 
Lernergebnisse in Form 

von Kenntnissen, 
Fertigkeiten und 

Kompetenz darzustellen. 

www.qualifikationsregister.at 

 

 

 

http://www.qualifikationsregister.at
http://www.qualifikationsregister.at
http://www.qualifikationsregister.at
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1.2 Was ist ein Qualifikationsstandard? 

Der Qualifikationsstandard zeigt, welche komplexen Aufgaben (= Lernergebnisse) mit 
dem jeweiligen Beruf verbunden sind. Das heißt, es ist angeführt, was ein/e Meister/in für das 
Handwerk Friseur/in und Perückenmacher/in in der Praxis tut und über welches Wissen 
(= Kenntnisse) und Können (= Fertigkeiten) sie bzw. er dazu verfügen muss. 

Auszug aus dem Qualifikationsstandard Friseur: 

LERNERGEBNIS: Er/Sie ist in der Lage, saloneigene Haarschneidekonzepte zu erstellen, 
seine/ihre Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen bei der Umsetzung neuer Schneidetechniken anzulei-
ten und deren Umsetzung zu überwachen. 

KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

Er/Sie hat fortgeschrittene Kenntnisse über: 
• Informationsquellen für aktuelle Fri-

surentrends
• vollständiges Repertoire an modernen und

innovativen Haarschneidetechniken
• Produkte und Arbeitsmittel zum Erstellen von

innovativen Haarschnitten und Stylings

Er/Sie kann … 
• sich über aktuelle Frisurentrends informieren.
• eigens kreierte Haarschneidekonzepte dem

Kunden/der Kundin anschaulich darstellen.
• für seine/ihre Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen je

nach Ausbildungsstand Vorlagen für die techni-
sche Umsetzung neuer Schnitte entwickeln, um
den Kunden/Kundinnen zu gewährleisten, dass
sie immer den gewünschten Schnitt erhalten.

Zur Erklärung: 

Lernergebnis Komplexe, umfangreiche Aufgabe aus der Praxis eines 
Selbstständigen bzw. einer Selbstständigen 

Kenntnisse Theorie, die notwendig ist, um eine Aufgabe und die 
dazugehörigen Fertigkeiten professionell ausführen zu können 

Fertigkeiten 
Handlungen und Tätigkeiten die notwendig sind, um eine Aufgabe 
professionell ausführen zu können. Jede Aufgabe kann nur durch 
die Umsetzung aller Fertigkeiten ausgeübt werden. 

Kompetenz Ausmaß der Selbstständigkeit und der Übernahme von 
Verantwortung 

Den Qualifikationsstandards mit den Lernergebnissen finden Sie in der Meisterprü-
fungsordnung ab Seite 48. 
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1.3 Meisterprüfung für das Handwerk Friseur/in und Perückenma-
cher/in im Überblick * 

Module Gegenstände Prüfungszeit 

Modul 1: fachlich praktische Prüfung 

Teil A: Prüfarbeit auf Niveau der Lehrabschlussprü-
fung 60 Min. 

(Die Prüfung ist nach 70 Min. zu beenden.) 
Teil B: 

1. Damenbedienen mit Farbveränderung 5,5 Std. 
(Die Prüfung ist nach 6 Std. zu beenden.) 

2. Damenbedienen mit permanenter Umformung 4 Std. 
(Die Prüfung ist nach 4,5 Std. zu beenden.) 

3. Herrenbedienen 1,5 Std. 
(Die Prüfung ist nach 1,45 Std. zu beenden.) 

4. Haararbeiten 3 Std. 
(Die Prüfung ist nach 3,5 Std. zu beenden.) 

Modul 2: fachlich mündliche Prüfung 

Teil A: Fachgespräch auf Niveau der Lehrab-
schlussprüfung 

10 Min. 
(Die Prüfung ist nach 20 Min. zu beenden.) 

Teil B: 

1. Management
20 Min. 

(Die Prüfung ist nach 30 Min. zu beenden.) 

2. Qualitätsmanagement
20 Min. 

(Die Prüfung ist nach 30 Min. zu beenden.) 

3. Sicherheitsmanagement
20 Min. 

(Die Prüfung ist nach 30 Min. zu beenden.) 

Modul 3: fachlich schriftliche Prüfung 

1. Fachkompetenz
60 Min. 

(Die Prüfung ist nach 75 Min. zu beenden.) 

2. Planungskompetenz
3 Std. 

(Die Prüfung ist nach 3,5 Std. zu beenden.) 

3. Rechnerische Kompetenz und Kalkulation
60 Min. 

(Die Prüfung ist nach 75 Min. zu beenden.) 

Weitere Module der Meisterprüfung: 

• Modul 4: Unternehmerprüfung
• Modul 5: Ausbilderprüfung

In diesem Prüferhandbuch wird vorrangig auf die mündliche Prüfung (Modul 2) 
eingegangen. 

*laut Friseur-Meisterprüfungsordnung (Anhang, Seite 48)
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1.4 Was ist neu an der Prüfungsordnung? 

In der neuen Prüfungsordnung werden Lernergebnisse statt schlagwortartigen Auflistun-
gen von Prüfungsinhalten angeführt und die Bezeichnung der Gegenstände wurde genauer 
definiert. 
Beispiel: 

Früher:  Gegenstand Damenbedienen modisch 

a) Styling (Diagnoseplan, Farbveränderung, Schönheitspflege, Modehaarschnitt mit Frisuren-
styling)

b) Eventstyling (Aufsteckfrisur mit Haarteil, Abendmakeup und Nageldesign)

Jetzt: Gegenstand Damenbedienen mit Farbveränderung 

Er/Sie ist in der Lage, 
1. Kundenwünsche zu ermitteln und eine fundierte Haaranalyse bzw. eine Diagnose des Kopf-

hautzustandes auf Grundlage der vom Kunden/von der Kundin gegebenen Informationen
durchzuführen,

2. einen Behandlungsplan für Haare und Kopfhaut zu erstellen,
3. unter Berücksichtigung der Farbenlehre und Stilkunde komplexe haarfarbverändernde

Techniken umzusetzen,
4. typgerechte Farbakzente mittels unterschiedlicher Auftragetechniken umzusetzen,
5. innovative Haarschnitte und Frisuren unter Berücksichtigung der jeweiligen Kundenwün-

sche, der Stilkunde sowie der gesellschaftlichen, kulturellen und modischen Einflüsse unter
Nutzung seines/ihres kreativen Potenzials zu entwerfen und umzusetzen,

6. saloneigene Haarschneidekonzepte zu erstellen, seine/ihre Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen bei
der Umsetzung neuer Schneidetechniken anzuleiten und deren Umsetzung zu überwachen,

7. typgerechte und anlassbezogene Frisuren mit unterschiedlichen Methoden zu entwickeln
und umzusetzen,

8. den Zustand der Gesichtshaut im Hinblick auf Möglichkeiten der kosmetischen Behandlung
zu diagnostizieren,

9. pflegende sowie dekorative kosmetische Maßnahmen an der Haut einschließlich Haarent-
fernung und Gestaltung der Wimpern vorzunehmen und

10. einfache Masken und Spezialeffekte sowie typgerechte und anlassbezogene Make-ups un-
ter Berücksichtigung der jeweiligen Kundenwünsche, der Stilkunde sowie den gesellschaftli-
chen, kulturellen und modischen Einflüssen zu entwerfen und umzusetzen.

Ein Vorteil dieser neuen umfassenderen Darstellungsweise in der Prüfungsordnung ist, dass 
auch klarer hervorgeht, welche Lernergebnisse die Kandidatin bzw. der Kandidat bei der 
Prüfung nachweisen muss. Der Qualifikationsstandard mit allen Lernergebnissen ist im An-
hang der Prüfungsordnung abgebildet. 

Die aktuelle Version der Prüfungsordnung finden Sie auf der Webseite der 
österreichischen Wirtschaftskammer. 

www.wko.at > Themen > Bildung und Lehre >Meister- und Befähigungs-
prüfungen > Prüfungsordnungen 

https://www.wko.at/service/bildung-lehre/Meisterpruefung-Befaehigungsnachweis-Pruefungsordnung.html#Meisterpruefungen
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/Meisterpruefung-Befaehigungsnachweis-Pruefungsordnung.html#Meisterpruefungen
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/Meisterpruefung-Befaehigungsnachweis-Pruefungsordnung.html#Meisterpruefungen
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2 Ihr Leitfaden für die fachlich mündliche Prüfung 

2.1 Was sind die Ziele der mündlichen Prüfung? 

Was sollen Sie bei der mündlichen Prüfung feststellen? 

Im Zuge eines kompetenzorientierten Prüfungsgesprächs stellen Sie fest, ob die Kandida-
tin bzw. der Kandidat in der Lage ist, den Beruf so auszuüben, wie es von einer in diesem 
Beruf selbstständigen Person erwartet wird. 

Das heißt, die Prüfungskandidatin bzw. der Prüfungskandidat muss nachweisen, dass sie 
bzw. er über Folgendes verfügt: 

• fortgeschrittene berufliche Kenntnisse
• fortgeschrittene Fertigkeiten, die die Beherrschung des Berufes erkennen lassen
• Kompetenz zur Leitung komplexer beruflicher Aufgaben oder Projekte

Sie sollen ebenfalls überprüfen, ob die Prüfungskandidatin bzw. der Prüfungskandidat in 
der Lage ist, 

• komplexe und nicht vorhersehbare Probleme in ihrem bzw. seinem Beruf zu
lösen,

• Entscheidungsverantwortung in nicht vorhersehbaren beruflichen Situationen
sowie

• die Verantwortung für die berufliche Entwicklung von Einzelpersonen und
Gruppen zu übernehmen.

Diese Anforderungen ergeben sich aus der Gewerbeordnung bzw. aus dem NQR. 
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2.2 Wie sind der Aufbau und der Ablauf der mündlichen Prüfung? 

 
Bei der fachlich mündlichen Prüfung steht die Überprüfung der fachlichen Qualifikationen 
und der kunden- und serviceorientierten Handlungsfähigkeit im Mittelpunkt.  
 

Vorbereitung: Kurz vor Beginn des Prüfungsgespräches erhält die Kandidatin bzw. 
der Kandidat je abzuprüfendem Gegenstand eine Themenkarte (diese 
kann auch gezogen werden) mit einer Ausgangslage.  
Genauere Infos zu den die Themenkarten finden Sie in Kapitel 2.3. 

Dauer:  Die Kandidatin bzw. der Kandidat hat nun je Gegenstand 10 Minuten 
Zeit, sich auf die in der Ausgangslage beschriebenen Situation der Karte 
vorzubereiten. 

Inhalt: Die Themenkarte beinhaltet eine Ausgangssituation und Vertiefungs-
themen. Die Vertiefungsthemen beziehen sich auf die Lernergebnisse der 
Meisterprüfungsordnung und unterstützen Sie dabei, die fachliche Kompe-
tenz der Kandidatin/des Kandidaten in Form eines Gesprächs unter Ex-
pertinnen und Experten festzustellen. 

Dauer: im Regelfall 20 Minuten* 

Wie prüfen? - Ausgangspunkt ist die berufliche Praxis im Betrieb. 
- Die Themenkarte steckt das Prüfungsgebiet ab. Sie dient als Basis für 

Gesprächseinstiege und als Unterstützung für den Gesprächsverlauf. 
- Hinweise zur Bewertung finden Sie ab Seite 14. 

*Friseur-Meisterprüfungsordnung (Anhang, Seite 48) 
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2.3 Welche Unterlagen stehen für die mündliche Prüfung zur Verfügung? 

Die Grundlage der mündlichen Prüfung bilden die Themenkarten, die den Schwerpunkt Ihres 
Gesprächs festlegen. Die darunter angeführten Gesprächsschwerpunkte bzw. Vertiefungsthe-
men geben die Rahmenbedingungen vor und zeigen, wohin sich das Gespräch entwickeln 
soll.  
Die Gesprächsschwerpunkte in Modul 2 Teil A richten sich nach der Prüfungsordnung für 
den Lehrberuf Friseur/in (Stylist/in), die Gesprächsschwerpunke in Modul 2 Teil B richten 
sich nach den Lernergebnissen der Meisterprüfungsordnung. 

Themenkarten für Modul 1A 

r Ihr Themenschwerpunkt lautet:
Für die Vorbereitung haben Sie 10 Minuten Zeit. 

Farbveränderung 
inkl. Beratung 

Ausgangslage: 

Frau Gruber (Neukundin) hat bei Ihnen einen Termin zur Nachwuchsfä-
rbung. Sie hat schulterlanges Haar mit einem Weißanteil von ca. 20 %. 
Die vorhandene Restfarbe ist dunkler als ihre Naturfarbe und in den 
Spitzen wirken die Haare stumpf und ausgewaschen.  

Ansatz 2 cm Dunkelblond/Asch 
Haarlängen und Spitzen 15 cm Mittelbraun/Schoko 
Typ: sportlich, modisch 

Gesprächsschwerpunkte: 

• Beratung mit Haar- und Kopfhautdiagnose
• Behandlungsplan
• Arbeitsablauf, Einwirkzeiten inkl. den physikalischen bzw. che-

mischen Vorgängen in den einzelnen Haarschichten 
• Fehlerquellen und mögliche Ursachen
• Produkte und Pflegeempfehlung für die Heimpflege

Zusätzlich: 

• Digitalisierung
• Hygienevorschriften
• Unfallverhütung und Schutzmaßnahmen

Themenschwer-
punkt: 

das Hauptthema Ih-
res Fachgesprächs 

Ausgangslage: 

zum Themenschwer-
punkt passende Kun-
densituation aus der 

Praxis für den 
Gesprächseinstieg 

Gesprächs- 
schwerpunkte 

zeigen, wohin sich 
das Gespräch thema-
tisch entwickeln soll. 

Zusätzlich 
festzustellende 
Kompetenzen 

decken das zusätzlich 
erforderliche Fach-

wissen ab. 

Da es sich bei Modul 1A um ein Fachgespräch auf Niveau der Lehrabschlussprü-
fung handelt, werden die gleichen Themenkarten wie für die Lehrabschlussprüfung 
verwendet. 
Nähere Informationen zum Fachgespräch und zu den Themenkarten für Modul 1A 
finden Sie im Prüferhandbuch für die Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Fri-
seur/in und Stylist/in. Dieses erhalten Sie als Prüferin bzw. Prüfer von Ihrer Prü-
fungsstelle. 
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Im Modul 2 Teil B stehen Ihnen je Gegenstand zwei Arten von Themenkarten zur Verfü-
gung: 

• Themenkarten für Kandidatinnen bzw. Kandidaten ohne Lernergebnissen
• Themenkarten für Prüferinnen bzw. Prüfer mit Lernergebnissen

Themenkarten ohne Lernergebnissen für Kandidatinnen und Kandidaten 

Ihr Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Management 

Situation 1 

Für die Vorbereitung haben Sie 10 Minuten Zeit. 

Ausgangslage: 

Sie betreiben seit einem Jahr einen Salon auf selbständiger Basis, 
haben einen ausbaufähigen Kundenstock und erfreuen sich eines 
guten Kundenfeedbacks. Da Sie beabsichtigen, Ihre Salonauslas-
tung zu erhöhen und gleichzeitig Ihren Bekanntheitsgrad zu stei-
gern, streben Sie eine Kooperation mit einem Dritten an. 

Wie setzen Sie Ihr Vorgehen um? 

Gesprächsschwerpunkte 

• kurz-, mittel und langfristige Unternehmensziele unter Berücksichtigung
möglicher Auswirkungen auf einzelne Dienstleistungsbereiche entwickeln

• Möglichkeiten für eine Kooperation identifizieren und geeignete Kooperati-
onspartner auswählen

• Vor- und Nachteile von Kooperationsmöglichkeiten unter Berücksichtigung
der rechtlichen Basis vergleichen

• betriebsrelevante Kennzahlen für Ihr Vorhaben (kunden- und ergebnisbe-
zogen) ermitteln und bei Ihren Entscheidungen berücksichtigen

• klassische und moderne Methoden der Werbung und Verkaufsförderung
auswählen, um Ihr Unternehmen sowie Ihre Dienstleistungen und Pro-
dukte zu bewerben

• Parameter für Ihre Abhängigkeit von Ihren Kunden/Kundinnen setzen, um
Kundenbefragungen zur Akzeptanz Ihres Vorhabens zu erfragen

Informationsteil: 

mit Informationen 
zum Gegenstand und 
zur Vorbereitungszeit 

Ausgangslage: 

Mit komplexer Anfor-
derung für den 

Gesprächseinstieg 

Vertiefungsthemen 

als Hilfestellung für 
die Prüfungsvorberei-
tung und Leitfaden für 

Gesprächsverlauf 
ohne entsprechend 
zugeordneten Lern-

ergebnissen der 
MPO. 

Je Gegenstand muss laut MPO eine bestimmte Anzahl an Lernergebnissen geprüft 
werden. Zur besseren Übersicht wurden diese bei den Themenkarten für Prüferinnen und 
Prüfer den entsprechenden Vertiefungsthemen zugeordnet.  

Zu prüfende Lernergebnisse je Gegenstand: 
• Management mindestens 5 von 19 Lernergebnissen
• Qualitätsmanagement mindestens 3 von 9 Lernergebnissen
• Sicherheitsmanagement 3 von 3 Lernergebnissen
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Themenkarten mit Lernergebnissen für Prüferinnen und Prüfer 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 

Er/sie ist in der Lage, 

• Unternehmensziele festzulegen und umzusetzen
 kurz-, mittel und langfristige Unternehmensziele unter Berücksichtigung

möglicher Auswirkungen auf einzelne Dienstleistungsbereiche entwickeln

• Kooperationen aufzubauen
 Möglichkeiten für eine Kooperation identifizieren und geeignete Kooperationspartner auswählen
 Vor- und Nachteile von Kooperationsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der rechtlichen Basis vergleichen

• betriebsrelevante Kennzahlen zu ermitteln, zu interpretieren und daraus Schlüsse für den Be-
trieb zu ziehen,
 betriebsrelevante Kennzahlen für Ihr Vorhaben (kunden- und ergebnisbezogen) ermitteln und bei Ihren Ent-

scheidungen berücksichtigen

• Marktforschung zu betreiben, die Ergebnisse zu interpretieren und sie umzusetzen
 klassische und moderne Methoden der Werbung und Verkaufsförderung auswählen, um Ihr Unternehmen sowie

Ihre Dienstleistungen und Produkte zu bewerben

• die Abhängigkeit des Unternehmens von den Kunden/Kundinnen zu erkennen
 Parameter für Ihre Abhängigkeit von Ihren Kunden/Kundinnen setzen, um Kundenbefragungen zur Akzeptanz

Ihres Vorhabens zu erfragen

Die Lernergebnisse für Modul 2 Teil B finden Sie ab Seite 38. 



12 

2.4 Wie können Sie mit diesen Themenkarten kompetenzorientierte Prü-
fungsgespräche entwickeln? 

Ausgangslage: 

Sie betreiben seit einem Jahr einen Salon auf selbständiger Basis, haben einen 
ausbaufähigen Kundenstock und erfreuen sich eines guten Kundenfeedbacks. 
Da Sie beabsichtigen, Ihre Salonauslastung zu erhöhen und gleichzeitig Ihren Be-
kanntheitsgrad zu steigern, streben Sie eine Kooperation mit einem Dritten an. 

Wie setzen Sie Ihr Vorgehen um?

Wie könnte sich das Gespräch auf Basis der jeweiligen Ausgangslage und der un-
ten angegebenen Vertiefungsthemen weiterentwickeln? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO)

• Unternehmensziele festzulegen und umzusetzen
 kurz-, mittel und langfristige Unternehmensziele unter Berücksichtigung möglicher Aus-

wirkungen auf einzelne Dienstleistungsbereiche entwickeln

• Kooperationen aufzubauen
 Möglichkeiten für eine Kooperation identifizieren und geeignete Kooperationspartner

auswählen
 Vor- und Nachteile von Kooperationsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der rechtli-

chen Basis vergleichen

• …

Notieren Sie stichwortartig alle Möglichkeiten, die Ihnen dazu einfallen.

Welche davon stufen Sie als komplexere Situationen, die herausfordernd in der 
Bearbeitung sind, ein? 
Wählen Sie komplexe Situationen aus. 

Werden zusätzliche Informationen benötigt, um aus diesen Situationen 
eine Lösung ableiten zu können? 

Verwenden Sie, wenn möglich, reale Daten, Unterlagen bzw. Materialien. 
z. B.

• Unternehmensdaten
• Fotos
• Farbkarten
• …

Anhand der von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten bzw. Unterlagen kann die 
Kandidatin bzw. der Kandidat die zur Lösung notwendigen Informationen und Ent-
scheidungen selbst herausfiltern. 

Ergebnis: 
Kompetenzorientertes Prüfungsgespräch 
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2.5 Tipps 

praxisnahe Situationen klare Formulierungen 

Geben Sie den Kandidatinnen 
und Kandidaten passend zur 
beschriebenen Ausganglage 
die wesentlichen Informatio-

nen zur Situation aus dem be-
ruflichen Alltag. 

Formulieren Sie klar und 
verständlich. Achten Sie darauf, 
dass bei den Kandidatinnen und 

Kandidaten Bilder im Kopf 
entstehen. 

je anschaulicher 
desto besser Praxisgerecht handeln 

Verwenden Sie reale Daten, 
Unterlagen bzw. Anschau-

ungsmaterialien, um konkre-
tere und praxisnahe Lösungen 

zu erhalten. 

Steuern sie den Gesprächsverlauf 
so, dass die Kandidatinnen und 
Kandidaten auf Basis der zur 

Verfügung stehenden 
Informationen praxisgerecht 

handeln müssen. 

Rückmeldung geben Stille zulassen 

Geben Sie den Kandidatinnen 
und Kandidaten Rückmeldung 

zu den praxisorientierten 
Lösungen. 

Lassen Sie den Kandidatinnen und 
Kandidaten Bedenkzeit. Es kann 

auch einen Moment still sein. 

richtige Lösungen 
bestätigen 

Gibt die Kandidatin bzw. der Kandidat die richtige 
Antwort, bestätigen sie das durch eine kurze 
zustimmende Reaktion (z. B. Kopfnicken) oder 
eine motivierende Bemerkung. 

hinweisen auf unvollstän-
dige oder teilweise 
falsche Lösungen 

Sagen Sie der Kandidatin bzw. dem Kandidaten, 
dass ein Teil der Aufgabe selbstständig beantwor-
tet wurde. 
Weisen Sie sie bzw. ihn auf fehlende oder falsche 
Lösungen hin. 

falsche 
Lösungswege aufklären 

Informieren Sie die Kandidatin bzw. den 
Kandidaten rechtzeitig, wenn ein gänzlich falscher 
Lösungsweg verfolgt wird. 
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3 Die Beurteilung 

3.1 Ablauf der Beurteilung 

• Jede Prüferin und jeder Prüfer bewertet für sich die Leistung der Prüfungskandidatin
bzw. des Prüfungskandidaten.

• Anschließend müssen Sie gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Prüfungskom-
mission die Note festlegen.

• Das Prüfergebnis ist mit Stimmenmehrheit zu ermitteln, bei Stimmengleichheit
entscheidet die bzw. der Vorsitzende.

• Von der Meisterprüfungsstelle erhalten Sie die Prüfungsniederschrift. Diese ist von der
Prüfungskommission auszufüllen und von allen Mitgliedern der Prüfungskommission zu
unterfertigen. Die Prüfungsniederschrift wird von der Meisterprüfungsstelle
aufbewahrt.

Zuhörerinnen und Zuhörer bei der mündlichen Meisterprüfung 
• Der mündliche Teil der Prüfung ist öffentlich, sofern die Kandidatin bzw. der

Kandidat dagegen keinen Einspruch erhebt und die räumlichen Verhältnisse
es zulassen.

• Im Zweifelsfall entscheidet die bzw. der Vorsitzende.
• Die Aufsichtsbehörden können zur Überwachung des ordnungsgemäßen

Vorganges bei der Prüfung eine Vertreterin bzw. einen Vertreter entsenden.
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3.2 Bewertungskriterien 

Laut Prüfungsordnung sind nachfolgende Bewertungskriterien heranzuziehen: 

Fachliche Richtigkeit Ist das, was gesagt wird, fachlich korrekt? 

Vollständigkeit

• Ist die präsentierte Lösung ausreichend?
• Wurden alle wesentlichen Aspekte genannt, z. B.:

o Erklärungen, Folgerungen, Zusammenhänge etc.
o Fakten und Daten
o Vor- und Nachteile

• 

Praxistauglichkeit 
• Wie gut könnte die präsentierte Lösung in der Praxis durch-

geführt werden?
• Wie zufrieden wären Auftraggeber bzw. Kunden?

Verständlichkeit 
der Erklärung Ist die Aufgabenlösung klar und logisch aufgebaut? 

Achten Sie auf eine ausführliche Dokumentation und Bewertung. Auch zu 
einem späteren Zeitpunkt soll nachvollziehbar sein, wie es zur Beurteilung 
gekommen ist. Das kann vor allem bei Beschwerdefällen sehr hilfreich sein. 
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3.3 Bewertungsblätter der mündlichen Prüfung 

Bewertungsblatt Modul 2 Teil A 
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Bewertungsblatt Modul 2 Teil B 
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3.4 Faire Beurteilung – diese Fehler sollten Sie vermeiden 

Subjektivität Erster Eindruck 

Aussagen bzw. Lösungswege 
werden aufgrund eigener 

Werte, Vorstellungen oder Er-
fahrungen gefiltert wahrgenom-

men. 

Der erste Eindruck und die erste 
Antwort bestimmen den Eindruck 

auf die Kandidatin bzw. den Kandi-
daten. 

Halo-Effekt Ermüdung 

Bestimmte Eigenschaften oder 
besonders hervorstehende 

Merkmale werden auf die Be-
wertung der Leistung der Kandi-

datin bzw. des Kandidaten 
übertragen (z. B. Kleidung). 

Ermüdung beeinträchtigt die Wahr-
nehmung bzw. Bewertung der 

Leistung der Kandidatin bzw. des 
Kandidaten. 

Beeinflussung 

Es wird die Bewertung der an-
deren Kommissionsmitglieder 
übernommen und die eigene 
Bewertung nicht ausreichend 

artikuliert. 

Am besten können Sie Beurteilungsfehler vermeiden, indem Sie sich die oben 
genannten Fehlerquellen immer wieder bewusst machen. 
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4 Wie sagen Sie der Kandidatin bzw. dem Kandidaten das 
Ergebnis? 

Das Ergebnis des mündlichen Teils der Prüfung ist der Prüfungskandidatin bzw. dem 
Prüfungskandidaten durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden vor der gesamten 
Prüfungskommission bekannt zu geben. 

4.1 Bei bestandener Prüfung 

Ergebnis und 
Gratulation 

Teilen Sie der Kandidatin bzw. dem Kandidaten das Ergebnis (mit 
Auszeichnung bestanden oder bestanden) mit und gratulieren Sie. 

- 

Rückmeldung Geben Sie der Kandidatin bzw. dem Kandidaten eine Rückmeldung 
über die gezeigte Leistung (z. B. was besonders gut war). 

Zukunft Wünschen Sie ihr bzw. ihm viel Erfolg für die Zukunft. 

Verabschiedung Verabschieden Sie die Kandidatin bzw. den Kandidaten persönlich. 

4.2 Bei nicht bestandener Prüfung 

Ergebnis Teilen Sie der Kandidatin bzw. dem Kandidaten mit, dass die 
Prüfung bzw. Teile der Prüfung nicht bestanden wurde/n. 

- 

Rückmeldung Geben Sie eine konkrete Rückmeldung. 

Nicht persönlich, 
sondern sachlich 

Werden Sie bei Ihrer Rückmeldung nicht persönlich, bleiben Sie 
sachlich. 

Wiederholungs- 
prüfung 

Teilen Sie der Kandidatin bzw. dem Kandidaten mit, dass er diesen 
Gegenstand wiederholen kann und dass nur jene Prüfungsgegen-
stände wiederholt werden müssen, die mit „Nicht genügend“ 
bewertet wurden. 

Vorschläge Machen Sie Vorschläge, wie sie bzw. er sich besser vorbereiten 
kann und worauf sie bzw. er bei der Wiederholungsprüfung achten 
soll. 

Verabschiedung Verabschieden Sie die Kandidatin bzw. den Kandidaten mit einer 
kurzen motivierenden Bemerkung. 
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5 Anhang 

5.1 Themenkarten 

Gegenstand Management 

Im Gegenstand Management hat die Kandidatin bzw. der Kandidat mindestens 
fünf der unten für diesen Gegenstand vorgegebenen Lernergebnisse nachzu-
weisen. 

Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Management 

Situation 1 

Für die Vorbereitung haben die Kandidat/innen 10 Minuten Zeit. 

Ausgangslage: 

Sie betreiben seit einem Jahr einen Salon auf selbständiger Basis, haben einen ausbau-
fähigen Kundenstock und erfreuen sich eines guten Kundenfeedbacks. 
Da Sie beabsichtigen, Ihre Salonauslastung zu erhöhen und gleichzeitig Ihren Bekannt-
heitsgrad zu steigern, streben Sie eine Kooperation mit einem Dritten an. 
Wie setzen Sie Ihr Vorgehen um? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 
• Unternehmensziele festlegen und umsetzen

- kurz-, mittel und langfristige Unternehmensziele unter Berücksichtigung möglicher Auswir-
kungen auf einzelne Dienstleistungsbereiche entwickeln

• Kooperationen aufbauen
- Möglichkeiten für eine Kooperation identifizieren und geeignete Kooperationspartner aus-

wählen
- Vor- und Nachteile von Kooperationsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der rechtlichen

Basis vergleichen

• betriebsrelevante Kennzahlen ermitteln, interpretieren und daraus Schlüsse für
den Betrieb ziehen,
- betriebsrelevante Kennzahlen für Ihr Vorhaben (kunden- und ergebnisbezogen) ermitteln

und bei Ihren Entscheidungen berücksichtigen

• Marktforschung betreiben, die Ergebnisse interpretieren und sie umsetzen
- klassische und moderne Methoden der Werbung und Verkaufsförderung auswählen, um Ihr

Unternehmen sowie Ihre Dienstleistungen und Produkte zu bewerben

• die Abhängigkeit des Unternehmens von den Kunden/Kundinnen erkennen
- Parameter für Ihre Abhängigkeit von Ihren Kunden/Kundinnen setzen, um Kundenbefragun-

gen zur Akzeptanz Ihres Vorhabens zu erfragen
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Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Management  

Situation 2 

Für die Vorbereitung haben die Kandidat/innen 10 Minuten Zeit. 

Ausgangslage: 

Sie führen als Angestellter/Angestellte bereits seit einigen Jahren erfolgreich den Betrieb 
der Familie Holl "Beauty von Kopf bis Fuß" in der Grazer Innenstadt. Zu diesem Familien-
betrieb gehört ein Frisiersalon mit 80 m2 und der sich im angrenzenden Geschäftslokal be-
findliche Fußpflegesalon mit ca. 60 m2. 

Der Fußpflegesalon bietet folgende Schwerpunkte an: 
• kosmetische Hand- und Fußpflege
• medizinische Fußpflege

In drei Monaten übernehmen Sie den Friseursalon inkl. der benachbarten Fußpflege sowie 
das bestehende Friseurteam mit insgesamt zwei Mitarbeitern. 

Da Herr Holl den Fußpflegesalon allein geführt hat, möchten Sie noch zusätzlich zwei 
neue Mitarbeiter, einen/eine Fußpfleger/in und einen/eine Podolog/in, einstellen. 

Wie bereiten Sie sich auf die reibungslose Geschäftsübernahme vor? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 
• sämtliche für die Unternehmensgründung notwendigen Schritte umsetzen und

die Chancen und Herausforderungen seiner unternehmerischen Tätigkeit beur-
teilen,
- Entwicklungsschritte für Ihr Unternehmens- und Salonkonzept festlegen, einen Business-

plan erstellen und Eröffnung Ihres Unternehmens planen

• Unternehmensziele festlegen und umsetzen,
- Unternehmensziele kurz-, mittel- und langfristig definieren und Maßnahmen zur Erreichung

dieser Ziele setzen

• den Personalbedarf des Betriebes planen und die Personalrekrutierung durch-
führen,
- Stelleninserate mit Beschreibung entsprechender Jobprofile formulieren, adäquate Rekru-

tierungsmethoden auswählen und die Höhe der Entlohnung unter Berücksichtigung der kol-
lektivvertraglichen Vorschriften festlegen

• neue Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen aufnehmen bzw. bestehende Dienstver-
hältnisse ordnungsgemäß beenden,
- neue Dienstnehmer aufnehmen und Dienstverträge erstellen

• Marketing betreiben,
- Geschäftsübernahme sowie Ihre Dienstleistungen und Produkte bewerben
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Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Management 

Situation 3 

Für die Vorbereitung haben die Kandidat/innen 10 Minuten Zeit 

Ausgangslage: 

Sie möchten Haarverlängerungen in Ihr Dienstleistungsangebot aufnehmen, da Sie von 
Ihren Kunden immer wieder danach gefragt werden. Ihre neue Mitarbeiterin Frau Herbst 
hat schon viel Erfahrung in diesem Bereich und würde diesen Aufgabenbereich gerne 
übernehmen. Zusätzlich möchten Sie auch noch eine Ihrer Jungstylisten für diesen Dienst-
leistungsbereich motivieren. 

Wie setzen Sie Ihr Vorgehen um? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 
• Marktforschung betreiben, die Ergebnisse interpretieren und sie umsetzen,

- Kundenbedürfnisse erkennen und eine Branchen- bzw. Zielgruppenanalyse bzgl. Mitbewer-
ber/Konkurrenzunternehmen durchführen

• die Abhängigkeit des Unternehmens von den Kunden/Kundinnen erkennen
- neues Dienstleistungsangebot auf die finanziellen Möglichkeiten und Bedürfnisse Ihrer Kun-

den/Kundinnen abstimmen

• Lieferanten auswählen und mit ihnen bei der Auftragsabwicklung zusammenar-
beiten,
- Auswahlkriterien für Lieferanten definieren und nach geeigneten Lieferanten suchen

• mit Lieferanten verhandeln,
- Lieferanten auswählen und mit ihnen verhandeln

• Kundenaufträge professionell ausführen und Verkaufstechniken anwenden
- Kunden/Kundinnen über das neue Dienstleistungsangebot beraten und die Preise argu-

mentieren.

• die Notwendigkeit zur Weiterbildung erkennen und die fachliche und persönliche
Entwicklung seiner/ihrer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen fördern,
- Anreize schaffen und Mitarbeiter/innen zur Weiterbildung in diesem Bereich motivieren
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Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Management 
 

Situation 4 
 

Für die Vorbereitung haben die Kandidat/innen 10 Minuten Zeit. 

 

Ausgangslage: 

Sie eröffnen in Kürze Ihren ersten Salon mit acht Bedienplätzen und einem kleinen Lager. 
Aktuell haben Sie noch keine Mitarbeiter eingestellt. 

Sie sind gerade mit der Festlegung Ihrer Unternehmensziele beschäftigt und überlegen, 
welche Vor- bzw. Nachteile Ihnen die Übernahme der zwei Teilzeitmitarbeiter Ihres Vor-
gängers bringen könnte.  

Wie werden Sie sich entscheiden? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 
• sämtliche für die Unternehmensgründung notwendigen Schritte umsetzen und 

die Chancen und Herausforderungen seiner unternehmerischen Tätigkeit beur-
teilen 

- Ihre Leistungen kalkulieren und die Eröffnung seines/ihres Unternehmens bewerben.  

• Unternehmensziele festlegen und umsetzen, 
- kurz-, mittel und langfristige Unternehmensziele definieren und entscheiden, zu welchem 

Zeitpunkt deren Umsetzung erfolgen soll 

• den Personalbedarf planen und die Personalrekrutierung durchführen 
- den kurz-, mittel- und langfristigen Personalbedarf planen und anhand der Höhe der Lohn-

nebenkosten anfallenden Personalkosten ermitteln 

- entsprechende Lohn- bzw. Gehaltsverhandlungen mit den Mitarbeitern Ihres Vorgängers 
führen 

• neue Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen aufnehmen bzw. bestehende Dienstver-
hältnisse ordnungsgemäß beenden, 
- Dienstverträge erstellen und Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen fristgerecht bei der Gebiets-

krankenkasse anmelden  

• die gesetzlichen und kollektivvertraglichen Vorschriften bei bestehenden Dienst-
verhältnissen einhalten, 
- Abgaben wie zB Sozialversicherung und Lohnsteuer fristgerecht abführen und Gehälter 

zeitgerecht überweisen. 
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Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Management 
 

Situation 5 
 

Für die Vorbereitung haben die Kandidat/innen 10 Minuten Zeit. 

 

Ausgangslage: 

Sie möchten zur Verstärkung Ihres Teams eine Rezeptionistin einstellen. Frau Silcher hat 
sich bei Ihnen beworben. Sie ist 26 Jahre alt und hat bereits als Rezeptionistin in einem 
Friseursalon gearbeitet. Ihr bisheriger Tätigkeitsbereich umfasste die Terminvergabe, die 
Kundenbetreuung, Kassatätigkeiten und die Materialbestellung.  

Da Sie selbst noch keine Rezeptionistin in Ihrem Salon beschäftigt hatten, möchten Sie ein 
Konzept erstellen, um die einzelnen Tätigkeitsbereiche genau zu definieren.   

Wie bereiten Sie sich darauf vor? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 
• die betrieblichen Aufbau- sowie Ablaufstrukturen und -prozesse festlegen 

- Aufgaben- und Verantwortungsbereiche für ihre neue Mitarbeiterin festlegen und betriebsin-
terne Abläufe optimieren 

• Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -optimierung im Betrieb implementieren 
- seine/ihre Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen motivieren, Optimierungs- und Verbesserungsvor-

schläge für den laufenden Betrieb einzubringen. 

• Kundenaufträge professionell ausführen und Verkaufstechniken anwenden 
- ein System zur Terminvergabe entwickeln, bei dem die Wartezeiten der Kunden/Kundinnen 

gering und die Auslastung seiner/ihrer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen hoch ist. 

• den Personalbedarf des Betriebes planen und die Personalrekrutierung durch-
führen,  
- die für Frau Silcher anfallenden Personalkosten ermitteln und sich auf das Bewerbungsge-

spräch und die Lohn- bzw. Gehaltsverhandlung vorbereiten 

• Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen führen und deren Einsätze koordinieren, 
- Ihre neue Mitarbeiterin einschulen (fachlich, Unternehmensphilosophie und -ziele, unter-

nehmensspezifischer Umgang mit Kunden/Kundinnen, organisatorisch) 
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Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Management 

 

Situation 6 
 

Für die Vorbereitung haben die Kandidat/innen 10 Minuten Zeit. 

 

Ausgangslage: 

Sie beschäftigen in Ihrem Salon drei Mitarbeiter/innen und einen Lehrling im 2. Ausbil-
dungsjahr. Beim halbjährlichen Vergleich stellen Sie fest, dass Ihre Gesamtumsatzwerte 
seit der COVID-19 Krise weit unter Ihren Erwartungen liegen und sich noch nicht wieder 
erholt haben. 

Sie müssen nun die schwerwiegende Entscheidung treffen und zumindest einen Ihrer Mit-
arbeiter vorübergehend mit einer Wiedereinstellungszusage kündigen. 

Wie gehen Sie vor? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 
• den Personalbedarf des Betriebes planen und die Personalrekrutierung durch-

führen 
- unter Berücksichtigung des Personalbedarfs die Höhe der Lohnnebenkosten berechnen, 

um die anfallenden Personalkosten zu ermitteln. 

- Anzahl der offenen und verbrauchten Urlaubstage Ihrer Mitarbeiter/innen ermitteln  

• neue Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen aufnehmen bzw. bestehende Dienstver-
hältnisse ordnungsgemäß beenden 
- Entscheidungen zur Beendigung des Dienstverhältnisses treffen, und dieses professionell 

durchführen (zB Einhaltung der Kündigungsfrist) und ein Dienstzeugnis unter Berücksichti-
gung der gesetzlichen Vorgaben ausstellen 

• die gesetzlichen und kollektivvertraglichen Vorschriften bei bestehenden Dienst-
verhältnissen einhalten 
- Entgeltabrechnungen überprüfen, Abgaben wie zB Sozialversicherung und Lohnsteuer frist-

gerecht abführen und Löhne und Gehälter zeitgerecht überweisen 

• Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen führen und deren Einsätze koordinieren 
- Ihre Entscheidungen in Form von Mitarbeiter/innen- und Perspektivengesprächen bekannt-

geben 

• Marketing betreiben  
- umsatzfördernde Maßnahmen setzen, um Phasen mit niedriger Kundenfrequenz möglichst 

gering zu halten. 
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Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Management 
 

Situation 7 
 

Für die Vorbereitung haben die Kandidat/innen 10 Minuten Zeit. 

 

Ausgangslage: 

Sie möchten Ihr Dienstleistungsangebot um einen Geschäftsbereich erweitern und sich 
künftig einen Namen als Haar- und Kopfhautspezialist machen. Ihr Ziel ist es, sich noch 
besser gegenüber Ihren Mitbewerbern abzuheben.  

Sie haben folgende Ressourcen:  

• ein nicht genützter Raum von 16m² und  
• eine sehr engagierte Mitarbeiterin, die großes Interesse zeigt 

Wie setzen Sie Ihr Vorhaben um? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 
• die betrieblichen Aufbau- sowie Ablaufstrukturen und -prozesse festlegen, 

- betriebliche Neustrukturierung für die Geschäftsidee festlegen und eine Einteilung der Auf-
gaben- und Verantwortungsbereiche im Unternehmen vornehmen 

• betriebsrelevante Kennzahlen ermitteln, interpretieren und daraus Schlüsse für 
den Betrieb ziehen, 
- betriebsrelevante Kennzahlen wie z. B. die Kalkulation der einzelnen Dienstleistungen so-

wie die Festlegung der benötigten Zeit, die Entwicklung der Umsätze (Monat, Quartal und 
Jahr) etc. ermitteln, interpretieren und daraus Schlüsse ziehen 

• Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen führen und deren Einsätze koordinieren, 
- die Potenziale seiner/ihrer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen einschätzen 

• die Notwendigkeit zur Weiterbildung erkennen und die fachliche und persönliche 
Entwicklung seiner/ihrer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen fördern, 
- die fachliche und persönliche Entwicklung seiner/ihrer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen fördern 

• Lieferanten auswählen und mit ihnen bei der Auftragsabwicklung zusammenar-
beiten, 
- Lieferanten auswählen (Auswahlkriterien und Verhandlungstechniken) 
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Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Management 
 

Situation 8 
 

Für die Vorbereitung haben die Kandidat/innen 10 Minuten Zeit. 

 

Ausgangslage: 

Sie werden von Ihren Kunden immer öfter nach Haarverlängerungen gefragt und überle-
gen, diesen Geschäftsbereich in Ihr Dienstleistungsangebot aufzunehmen. Ihre Mitarbeite-
rin Frau Herbst, die schon viel Erfahrung in diesem Bereich hat, ist derzeit auf eigenen 
Wunsch als Teilzeitmitarbeiterin für 20 Stunden bei Ihnen beschäftigt.  

Sie würden sie gerne als Vollzeitkraft für diesen Geschäftsbereich gewinnen und einset-
zen. Alternativ überlegen Sie, einen neuen Mitarbeiter/eine neue Mitarbeiterin einzustellen. 

Welche Schritte setzen Sie, Ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 
• Unternehmensziele festlegen, definieren und umsetzen 

- Unternehmensziele für das neue Dienstleitungsangebot (Haarverlängerung) definieren und 
festlegen 

• den Personalbedarf des Betriebes überprüfen und eventuelle Personalrekrutie-
rung durchführen  
- ein Jobprofil definieren und die dafür notwendigen Ausbildungen festlegen  

• Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen führen und deren Einsätze koordinieren 
- Potenzial ihrer Mitarbeiterin einschätzen und in einem Mitarbeiter- bzw. Perspektivenge-

spräch einen Karriereplan erarbeiten 

• betriebsrelevante Kennzahlen ermitteln, interpretieren und daraus Schlüsse für 
den Betrieb ziehen, 
- Kennzahlen zur Berechnung heranziehen um Umsätze und Kosten laufend zu kontrollieren 

• Lieferanten auswählen und mit ihnen bei der Auftragsabwicklung zusammenar-
beiten, 
- Lieferanten auswählen (Auswahlkriterien und Verhandlungstechniken) 
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Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Management 

 

Situation 9 
 

Für die Vorbereitung haben die Kandidat/innen 10 Minuten Zeit. 

 

Ausgangslage: 

Ihre Kunden beschweren sich über die trotz Terminvereinbarung relativ langen Wartezei-
ten in Ihrem Salon. Um die internen Abläufe zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu 
steigern, möchten Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern ein Konzept erarbeiten, um das 
Zeitmanagement zu verbessern und Kunden die Wartezeiten angenehmer zu gestalten. 

Wie werden Sie vorgehen? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 
• die betrieblichen Aufbau- sowie Ablaufstrukturen und -prozesse festlegen, 

- betriebsinterne Strukturen analysieren und betriebsinterne Abläufe optimieren 

• Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen führen und deren Einsätze koordinieren, 
- Feedback geben und Ihre Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen motivieren Verbesserungsvor-

schläge einzubringen 

• Instrumente der Selbstorganisation und des Zeitmanagements anwenden, 
- Instrumente und Methoden der Selbstorganisation und des Zeitmanagements einsetzen 

und anwenden 

• Marktforschung betreiben, die Ergebnisse interpretieren und sie umsetzen, 
- eine Zielgruppenanalyse durchführen und die Zielgruppe (Kunden/Kundinnen) Ihres Be-

triebs definieren 

• Kundenaufträge professionell ausführen und Verkaufstechniken anwenden 
- ein System zur Terminvergabe entwickeln, bei dem die Wartezeiten der Kunden/Kundinnen 

gering und die Auslastung Ihrer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen hoch ist 

- auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden/Kundinnen eingehen und positive Kundener-
lebnisse schaffen 
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Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Management   
 

Situation 10 
 

Für die Vorbereitung haben die Kandidat/innen 10 Minuten Zeit. 

 

Ausgangslage: 

Beim Controlling stellen Sie fest, dass einige Leistungen und Kennzahlen nicht den festge-
legten Werten entsprechen. Laut Statistiken wurde die Zielvorgabe in den Bereichen Dau-
erwelle und Herrenservice nur zu 65% erfüllt und auch der Verkaufsanteil ist sehr stark zu-
rückgegangen. 

Als einen der Gründe vermuten Sie die Konflikte innerhalb Ihres Friseurteams. Mehrere 
Mitarbeiter haben sich bereits bei Ihnen über eine junge Kollegin beschwert. 

Wie werden Sie vorgehen? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 
• betriebsrelevante Kennzahlen ermitteln, interpretieren und daraus Schlüsse für 

den Betrieb ziehen 
- relevante Kennzahlen für Betrieb und Mitarbeiter ermitteln 

- fachliche Leistungskriterien (Verkaufszahlen) für Ihren Betrieb festlegen und überprüfen 

• Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen führen und deren Einsätze koordinieren, 
- Vorbereitungsarbeiten für die Ankündigung und den Ablauf eines Teamgesprächs durchfüh-

ren 

- Feedback bzgl. der ermittelten Kennzahlen geben und Dienstnehmer motivieren 

- Konflikte im Team durch lösungsorientierte Maßnahmen beheben 

- Entscheidungen gegenüber der betroffenen Kollegin durchsetzen 

• Marktforschung betreiben, die Ergebnisse interpretieren und sie umsetzen 
- Zielgruppenanalyse durchführen, um die gesunkenen Verkaufszahlen zu eruieren 

• Marketing betreiben 
- umsatzfördernde Maßnahmen setzen, um den Verkaufsanteil zu steigern 
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Gegenstand: Qualitätsmanagement 

 

Im Gegenstand Management hat die Kandidatin bzw. der Kandidat mindestens 
drei der unten für diesen Gegenstand vorgegebenen Lernergebnisse nachzu-
weisen.  

 

Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Qualitätsmanagement 

 

Situation 1 
 

Für die Vorbereitung haben die Kandidat/innen 10 Minuten Zeit. 

 

Ausgangslage: 

Ihr Unternehmen sowie die Mitbewerber in Ihrer Region bedienen Ihre Kunden/innen 
durchwegs mit vergleichbaren Haarschnitten. Der Wettbewerb findet somit weitestgehend 
über den Preis statt.  

Um neue Kunden zu gewinnen und sich wettbewerbsmäßig besser zu positionieren, ent-
schließen Sie sich, saloneigene den Modetrends entsprechende Haarschneidekonzepte 
für Ihre Kunden zu entwerfen. 

Wie setzen Sie Ihr Vorgehen um? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 
• innovative Haarschnitte und Frisuren unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Kundenwünsche, der Stilkunde sowie der gesellschaftlichen, kulturellen und mo-
dischen Einflüsse unter Nutzung seines/ihres kreativen Potenzials entwerfen 
und umsetzen 
- Quellen, um saloneigene Konzepte für Ihr Unternehmen zu erarbeiten bzw. zu entwerfen 

- Kriterien, auf welche saloneigenen Konzepte Ihr Kundenklientel anspricht, bewerten  

• saloneigene Haarschneidekonzepte erstellen, seine/ihre Mitarbeiter/Mitarbeiterin-
nen bei der Umsetzung neuer Schneidetechniken anleiten und deren Umsetzung 
überwachen 
- Ihre Kunden für saloneigene Haarschneidekonzepte begeistern 

- die Zufriedenheit Ihrer Kunden bezüglich der saloneigenen Konzepte sicherstellen  

• typgerechte und anlassbezogene Frisuren mit unterschiedlichen Methoden ent-
wickeln und umsetzen,  
- Ihre MitarbeiterInnen für die Umsetzung motivieren und befähigen  

- den fachgerechten Einsatz der erforderlichen Arbeitsmittel für die Umsetzung der Konzepte 
gewährleisten 
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Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Qualitätsmanagement 

 

Situation 2 
 

Für die Vorbereitung haben die Kandidat/innen 10 Minuten Zeit. 

 

Ausgangslage: 

Sie möchten Ihr Verkaufsangebot erweitern und Schwerpunkte in den Bereichen Haarver-
längerungen und Nageldesign setzen und in Ihr Dienstleistungsangebot mitaufnehmen, da 
Sie von Ihren Kunden immer wieder danach gefragt werden. Ihre neue Mitarbeiterin Frau 
Herbst hat schon viel Erfahrung im Bereich der Haarverlängerung und würde diesen Auf-
gabenbereich gerne übernehmen. 

Wie gehen Sie vor? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 
• typgerechte und anlassbezogene Frisuren mit unterschiedlichen Methoden ent-

wickeln und umsetzen 
- Methoden entwickeln, um bei möglichen Problemzonen (z. B. einzelne Strähnen einzuar-

beiten) zu behandeln 

• Haarvollersatz und -teilersatz anfertigen, pflegen und damit natürliche und inno-
vative Frisuren gestalten, 
- Bei fortschreitenden Krankheitsbildern (z.B. bei Haarausfall durch Chemotherapie, Alope-

cia) Haarvollersatz und -teilersatz anfertigen bzw. bei externen Anbietern zu bestellen  

- Kunden/Kundinnen bzgl. der Reinigung und Pflege ihres Haarersatzes beraten 

• eine komplette Maniküre inkl. Handpflege sowie Nageldesigns nach Kunden-
wunsch durchführen. 
- Eine komplette Maniküre inkl. Handpflege durchführen und eigene Nageldesigns nach Kun-

denwunsch entwerfen 
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Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Qualitätsmanagement 

 

Situation 3 
 

Für die Vorbereitung haben die Kandidat/innen 10 Minuten Zeit. 

 

Ausgangslage: 

Sie möchten Ihr Angebot im Salon erweitern und künftig Haarverlängerungen bzw.  
-verdichtungen mit einem speziellen Haarverlängerungssystem anbieten.  

Da dieses Haarverlängerungssystem eigene Haarschneidetechniken erfordert, planen Sie 
ein saloninternes Weiterbildungsprogramm für Ihre Mitarbeiter um diese für beide Bereiche 
entsprechend zu schulen. 

Wie setzen Sie Ihr Vorgehen um? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 
• innovative Haarschnitte und Frisuren unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Kundenwünsche, der Stilkunde sowie der gesellschaftlichen, kulturellen und mo-
dischen Einflüsse unter Nutzung seines/ihres kreativen Potenzials entwerfen 
und umsetzen 
- Eigens kreierte Haarschnitte und Frisuren dem Kunden anschaulich darstellen und ihren 

Mitarbeitern/innen die technische Umsetzung erklären 

- Sowohl konventionelle als auch innovative Haarschnitte mit unterschiedlichen Arbeitsmitteln 
unter Berücksichtigung des Kundenwunsches, des Haares, Gesichts-/Kopfform, des Le-
bensstils und des Anlasses durchführen 

• saloneigene Haarschneidekonzepte erstellen, seine/ihre Mitarbeiter/Mitarbeiterin-
nen bei der Umsetzung neuer Schneidetechniken anleiten und deren Umsetzung 
überwachen 
- Verschiedene Techniken, Werkzeuge und Präparate einsetzen und seine Mitarbeiter/innen 

bei der Umsetzung neuer Frisurentrends beraten und unterstützen 

- Eigens kreierte Haarschneidekonzepte dem Kunden/in anschaulich darstellen 

- Für seine Mitarbeiter/innen je nach Ausbildungsstand Vorlagen für die technische Umset-
zung neuer Schnitte entwickeln, um den Kunden/in zu gewährleisten, dass sie immer den 
gewünschten Schnitt erhalten 

• typgerechte und anlassbezogene Frisuren mit unterschiedlichen Methoden ent-
wickeln und umsetzen,  
- Ein modisches, auf den Kunden maßgeschneidertes Styling kreieren und umsetzen 
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Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Qualitätsmanagement 

 

Situation 4 
 

Für die Vorbereitung haben die Kandidat/innen 10 Minuten Zeit. 

 

Ausgangslage: 

Sie haben sich auf der diesjährigen Beauty-Messe über vegane und tierversuchsfreie Kos-
metikprodukte informiert, für die Sie sich schon länger interessieren. Diese Kosmetiklinie 
bietet unter anderem auch Produkte für Spezialeffekte bei Make-ups an. Sie möchten Ihre 
Mitarbeiter in die endgültige Entscheidungsfindung miteinbeziehen und beschließen, in Ih-
rem Salon mit dieser Produktserie einen Trainingstag für ihre Mitarbeiter abzuhalten. 

Wie planen Sie die Inhalte dieses Trainingstages? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 
• den Zustand der Gesichtshaut im Hinblick auf Möglichkeiten der kosmetischen 

Behandlung diagnostizieren, 
- Hautbeschaffenheit bestimmen, Irritationen, Anomalien, Erkrankungen des Hautbildes er-

kennen und einen Behandlungsplan erstellen 

• pflegende sowie dekorative kosmetische Maßnahmen an der Haut einschließlich 
Haarentfernung und Gestaltung der Wimpern vornehmen 
- mit geeigneten Produkten die Hautbehandlung durchführen und Ihren Mitarbeitern die fach-

gerechten Anwendungen zeigen und erklären, worauf sie dabei achten müssen 

• einfache Masken und Spezialeffekte sowie typgerechte und anlassbezogene 
Make-ups unter Berücksichtigung der jeweiligen Kundenwünsche, der Stilkunde 
sowie den gesellschaftlichen, kulturellen und modischen Einflüssen entwerfen 
und umsetzen  
- Grundierung für auf verschiedene Teints und Hautfarben auswählen und mittels unter-

schiedlicher Techniken und Applikatoren auftragen 

- Spezialeffekte bei Make-ups mit geeigneten Produkten erstellen 
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Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Qualitätsmanagement 

 

Situation 5 
 

Für die Vorbereitung haben die Kandidat/innen 10 Minuten Zeit. 

 

Ausgangslage: 

Das Ehepaar Klam feiert seinen 10. Hochzeitstag und möchte sich davor noch von Ihnen 
verwöhnen lassen. Herr Klam bekommt ein komplettes Herrenservice mit Rasur, Frau 
Klam hat sehr starkes schweres, glattes Haar und möchte eine lockige Hochsteckfrisur 
inkl. Make-Up und Nagelstyling. Herr Klam teilt Ihnen beim Beratungsgespräch mit, dass 
er Bluter ist und einen starken Wirbel im Kinnbereich hat.  

Wie setzen Sie die Kundenwünsche um? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 
• typgerechte und anlassbezogene Frisuren mit unterschiedlichen Methoden ent-

wickeln und umsetzen, 
- Herr Klam beraten und einen Zusatzverkauf in Richtung Coloration anregen und durchfüh-

ren 

- Frau Klam bzgl. einer typgerechten und anlassbezogenen Frisur beraten, mit unterschiedli-
chen Methoden entwickeln und umsetzen 

• unter Berücksichtigung der Wuchsrichtung und des Hautzustandes Rasuren 
auch unter schwierigen Voraussetzungen (zB starke Wirbel, gesundheitliche Be-
einträchtigungen des Kunden/der Kundin) durchführen, 
- die für das Rasieren geeigneten Präparate, Werkzeuge und Techniken unter Berücksichti-

gung des Zustands des Haares und der Wuchsrichtung auswählen und die Rasur durchfüh-
ren 

• einfache Masken und Spezialeffekte sowie typgerechte und anlassbezogene 
Make-ups unter Berücksichtigung der jeweiligen Kundenwünsche, der Stilkunde 
sowie den gesellschaftlichen, kulturellen und modischen Einflüssen entwerfen 
und umsetzen  
- ein anlassbezogenes, komplettes Make-up unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und 

Wünsche Ihrer Kundin kreieren und umsetzen  
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Gegenstand: Sicherheitsmanagement 

 

Im Gegenstand Management hat die Kandidatin bzw. der Kandidat alle der für 
diesen Gegenstand vorgegebenen Lernergebnisse nachzuweisen.  

 

Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Sicherheitsmanagement 

 

Situation 1 
 

Für die Vorbereitung haben die Kandidat/innen 10 Minuten Zeit. 

 

Ausgangslage: 

Die COVID-19 Krise gilt als bewältigt und es bestehen keine weiterhin gültigen allgemei-
nen und besonderen Verhaltensregeln mehr, wie sie im Zeitraum der Krise gegeben wa-
ren.  

Dennoch stehen einige Ihrer Kunden sowie einige Ihrer Mitarbeiter nach wie vor unter dem 
Eindruck der Krise und legen daher Wert auf Gesundheitsschutz bzw. Arbeitssicherheit.  

Überlegen Sie auch, wie Sie die Einhaltung der Hygienevorschriften in Bezug auf Umwelt-
schutz (Einwegmäntel, Maskenpflicht) handhaben werden. 

Wie setzen Sie Ihr Vorgehen um? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 
• für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sorgen und die Einhaltung der ge-

setzlichen Vorschriften überwachen 
- Ansprechpartner nichtbehördlicher/behördlicher Natur für erforderliche Abklärungen finden 

und kontaktieren 

- Maßnahmen zur Arbeitsplatzgestaltung setzen, um den kundenbezogenen Bedürfnissen 
außerhalb der gesetzlich gebotenen Vorgaben zu entsprechen 

• darauf achten, dass in seinem/ihrem Betrieb Hygienevorschriften eingehalten 
werden 
- gesetzliche Verordnungen berücksichtigen bzw. umsetzen 

• die gesetzlichen Umweltschutzbestimmungen einhalten 
- Systeme zur ordnungsgemäßen Mülltrennung implementieren 

- Produkte und Arbeitsverfahren in Hinblick auf ihre Umweltverträglichkeit beurteilen 
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Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Sicherheitsmanagement 

 

Situation 2 
 

Für die Vorbereitung haben die Kandidat/innen 10 Minuten Zeit. 

 

Ausgangslage: 

Sie nehmen an einer Informationsveranstaltung der AUVA zum Thema "Arbeitsschutz - Si-
cherheit und Gesundheit Ihrer Mitarbeiter/innen" teil und erfahren, dass aus Sicherheits-
gründen empfohlen wird, in regelmäßigen Abständen eine umfassende Evaluierung durch-
zuführen. 

Wie überprüfen Sie, ob die in Ihrem Betrieb gesetzten Maßnahmen den gesetzlichen 
Vorschriften entsprechen und von ihren Mitarbeiter/innen eingehalten werden? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 
• Die gesetzlichen geboten Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesund-

heitsschutz der Mitarbeiterinnen setzen 
- Evaluierung für Arbeitnehmerschutz und Unfallverhüttung durchführen 

• Darauf achten, dass Hygienevorschriften eingehalten werden 
- gesetzliche Verordnungen berücksichtigen bzw. umsetzen, um zwischen den Maßnahmen 

und Schutzbestimmungen zu agieren 

• die gesetzlichen Umweltschutzbestimmungen einhalten 
- Systeme zur ordnungsgemäßen Mülltrennung implementieren 

- Produkte und Arbeitsverfahren in Hinblick auf ihre Umweltverträglichkeit beurteilen 
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Meisterprüfung Friseur/in und Perückenmacher/in 
Modul 2 B Gegenstand Sicherheitsmanagement 

 

Situation 3 
 

Für die Vorbereitung haben die Kandidat/innen 10 Minuten Zeit. 

 

Ausgangslage: 

Sie führen gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern in ihrem Salon eine Arbeitsplatzevaluierung 
durch. Schwerpunktmäßig möchten Sie sich gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern mit den Be-
reichen Ergonomie am Arbeitsplatz, Unfallverhütung, Mülltrennung und -entsorgung sowie 
mit der Einhaltung der Hygienevorschriften auseinandersetzen. 

Wie gehen Sie dabei vor? 

Gesprächsschwerpunkte (inkl. Lernergebnisse lt. PO) 
• für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sorgen und die Einhaltung der ge-

setzlichen Vorschriften überwachen, 
- Ihre Mitarbeiter über die gesetzlich gebotenen Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum 

Gesundheitsschutz aufklären  

- Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten vorbeugen, indem Sie die Arbeitsplätze sicher und er-
gonomisch gestalten 

• darauf achten, dass in seinem/ihrem Betrieb Hygienevorschriften eingehalten 
werden 
- Ihre Mitarbeiter in Bezug auf die betrieblichen Hygienevorschriften schulen (z.B. Desinfek-

tion der Arbeitsplätze) 

• die gesetzlichen Umweltschutzbestimmungen einhalten. 
- über die örtlichen Mülltrennungsrichtlinien informieren, im Betrieb umsetzen und die Einhal-

tung überprüfen 
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5.2 Übersicht Lernergebnisse 

Gegenstand „Management“ 5 LE von 19 LE erforderlich 
Im Gegenstand Management hat die Kandidatin bzw. der Kandidat mindestens fünf der unten für 
die-sen Gegenstand vorgegebenen Lernergebnisse nachzuweisen.  

Entrepreneurship und Unternehmensorganisation 
Lernergebnisse Gesprächsbereiche Fortgeschrittene Kenntnisse 

über 
1. sämtliche für die Unter-

nehmensgründung not-
wendigen Schritte um-
setzen und die Chan-
cen und Herausforde-
rungen seiner unter-
nehmerischen Tätigkeit
beurteilen,

• ein Unternehmens- und Salonkonzept entwickeln
sowie einen Businessplan erstellen.

• die geeignete Rechtsform auswählen.
• seine/ihre Leistungen kalkulieren.
• einen passenden Standort für seinen/ihren Be-

trieb auswählen.
• bestimmen, wodurch sich sein/ihr Unternehmen

von seinen/ihren Mitbewerbern unterscheidet.
• die Eröffnung seines/ihres Unternehmens bewer-

ben.

• betriebswirtschaftliche, juristi-
sche, operative und organisatori-
sche Zusammenhänge in der Un-
ternehmensführung

• Erstellung eines Businessplans
• Kostenrechnung
• Rechtsformen
• Standortwahl
• Unternehmenskonzept
• Marketing (zB Alleinstellungs-

merkmal (USP), Zielgruppenwahl,
Marketingmaßnahmen)

2. Unternehmensziele
festlegen und umset-
zen,

• kurz-, mittel- und langfristige Unternehmensziele
definieren und festlegen.

• Maßnahmen zur Erreichung der Unternehmens-
ziele und Methoden zur Kontrolle der Zielerrei-
chung einsetzen.

• seine/ihre Unternehmensziele und unternehmeri-
schen Strategien weiterentwickeln und entschei-
den, zu welchem Zeitpunkt deren Umsetzung er-
folgen soll.

• seinen/ihren Betrieb unter dem Aspekt der Nach-
haltigkeit führen.

• die Zusammenhänge sämtlicher Unternehmens-
bereiche erfassen und mögliche Auswirkungen
von Änderungen in einzelnen Unternehmensbe-
reichen auf das gesamte Unternehmen antizipie-
ren.

• Zusammenhang von Unterneh-
menszielen, Unternehmenskon-
zept und unternehmerischen
Strategien

3. die betrieblichen Auf-
bau- sowie Ab-
laufstrukturen und -pro-
zesse festlegen,

• eine Einteilung der Aufgaben- und Verantwor-
tungsbereiche im Unternehmen vornehmen.

• die betrieblichen Aufbau- sowie Ablaufstrukturen
und -prozesse festlegen.

• seinen Mitarbeitern/ihren Mitarbeiterinnen die
Sinnhaftigkeit der Unternehmensorganisation zu
vermitteln.

• Möglichkeiten der Unternehmens-
organisation

• Methoden zur Evaluierung der Ef-
fizienz von innerbetrieblichen
Prozessen

• Maßnahmen zur Optimierung von
Abläufen

4. Kooperationen auf-
bauen,

• erkennen, wann Kooperationen wirtschaftlich
sinnvoll sind.

• geeignete Kooperationspartner identifizieren und
auswählen.

• gängige Kooperationsmöglichkei-
ten

• Verhandlungs-Know-how
• Strategien zur Partnersuche

5. Maßnahmen zur Quali-
tätssicherung und -op-
timierung im Betrieb
implementieren,

• erkennen, wann Maßnahmen zur Qualitätsent-
wicklung notwendig werden.

• Qualitätssicherungs- und -optimierungsprozesse
durchführen.

• seine/ihre Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen motivie-
ren, Verbesserungsvorschläge einzubringen.

• erforderliche Berechnungen und Kalkulationen
durchführen und deren Ergebnisse interpretieren.

• Qualitätssicherungs- und
-optimierungsmöglichkeiten
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6. Instrumente der Selbst-
organisation und des 
Zeitmanagements an-
wenden, 

• Prioritäten setzen. 
• Aufgaben delegieren. 
• Methoden der Selbstorganisation und des Zeit-

managements einsetzen und anwenden. 
• seinen/ihren Weiterbildungsbedarf erkennen so-

wie entsprechende Angebote identifizieren und in 
Anspruch nehmen. 

• Methoden der Selbstorganisation 
und des Zeitmanagements 

 
Mitarbeiterführung und Personalmanagement 

Lernergebnisse 
 

Gesprächsbereiche Fortgeschrittene Kenntnisse 
über 

7. den Personalbedarf 
des Betriebes planen 
und die Personalrekru-
tierung durchführen, 

• den kurz-, mittel- und langfristigen Personalbe-
darf ermitteln. 

• ein Jobprofil definieren und dafür notwendige 
Ausbildungen festlegen. 

• Stelleninserate auf Basis des Jobprofils formu-
lieren und die Höhe der Entlohnung unter Be-
rücksichtigung der kollektivvertraglichen Vor-
schriften festsetzen. 

• adäquate Rekrutierungsmethoden auswählen. 
• Bewerbungsgespräche und Lohn- bzw. Ge-

haltsverhandlungen führen. 
• aus dem Bruttobezug die Höhe der Lohnneben-

kosten berechnen, um die für den/die Dienst-
nehmer/ Dienstnehmerin anfallenden Personal-
kosten zu ermitteln. 

• Methoden der Personalbedarfser-
mittlung 

• rechtliche Vorschriften (zB Auslän-
derbeschäftigungsgesetz, Gleich-
behandlungsgesetz) 

• Kollektivvertrag 
• Rekrutierungsmethoden 
• Inhalte einer Stellenanzeige 
• Führen von Bewerbungsgesprä-

chen 
 

8. neue Dienstneh-
mer/Dienstnehmerin-
nen aufnehmen bzw. 
bestehende Dienstver-
hältnisse ordnungsge-
mäß beenden, 

• Dienstverträge erstellen. 
• Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen fristgerecht 

bei der Gebietskrankenkasse an- bzw. abmel-
den und die damit verbundene betriebliche Ad-
ministration abwickeln. 

• Entgeltabrechnungen überprüfen. 
• Entscheidungen zur Beendigung von Dienstver-

hältnissen treffen. 
• die Beendigung von Dienstverhältnissen pro-

fessionell durchführen (zB Einhaltung der Kün-
digungsfrist). 

• Dienstzeugnisse unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Vorgaben ausstellen. 

• relevante rechtliche Vorschriften 
(zB Arbeitnehmerschutzgesetz, Ar-
beitsrecht)  

• Kollektivvertrag und Beschäfti-
gungsformen (zB Arbeitsverhältnis, 
freier Dienstvertrag) 

• Arten des Entgelts (Lohn, Gehalt) 
• Vorschriften zur An- und Abmel-

dung von Mitarbeitern 
• Auflösungsmöglichkeiten von 

Dienstverhältnissen (zB Kündi-
gung, einvernehmliche Auflösung, 
Entlassung, Pensionierung) 

• Abfertigungsregelungen 
• Formulierung von Dienstzeugnis-

sen 

9. die gesetzlichen und 
kollektivvertraglichen 
Vorschriften bei beste-
henden Dienstverhält-
nissen einhalten,  

• Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen über deren 
Rechte und Pflichten aufklären und deren Ein-
haltung überprüfen. 

• Entgeltabrechnungen überprüfen und seinen/ih-
ren Dienstnehmern/Dienstnehmerinnen erklä-
ren. 

• die Einhaltung der Arbeitszeiten der Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen und deren Aufzeichnungen 
überprüfen. 

• die Anzahl der offenen und verbrauchten Ur-
laubstage von Dienstnehmern/Dienstnehmerin-
nen ermitteln. 

• Abgaben wie zB Sozialversicherung und Lohn-
steuer fristgerecht abführen. 

• Löhne und Gehälter zeitgerecht überweisen. 

Regelungen zu 
• Urlaub, Krankenstand, sonstige 

Dienstverhinderungsgründe 
(zB Arzt) 

• Arbeitszeitregelungen, Überstun-
den, Arbeitnehmerschutz, Bil-
dungskarenz 

• Mutterschutz, Elternteilzeit, Eltern-
karenz, Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz, Beschäftigungsver-
bote 

• Grundlagen der Personalverrech-
nung (Brutto- und Nettobezug, Ab-
gaben wie zB Lohnsteuer und So-
zialversicherung, Sonderzahlun-
gen, aliquoter Urlaubsanspruch) 

• Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
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• Arbeitszeitaufzeichnungen
10. Dienstnehmer/Dienst-

nehmerinnen führen
und deren Einsätze ko-
ordinieren,

• neue Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen einschulen
(fachlich, Unternehmensphilosophie und -ziele,
unternehmensspezifischer Umgang mit Kun-
den/Kundinnen, organisatorisch).

• Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen mit Innovationen
und neuen Trends vertraut machen, sie darauf-
hin schulen und deren Performance überprü-
fen.

• seine/ihre Entscheidungen gegenüber sei-
nen/ihren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen durch-
setzen.

• Mitarbeiter- und Perspektivengespräche führen.
• die Potenziale seiner Dienstnehmer/Dienstneh-

merinnen einschätzen.
• Karrierepläne für Dienstnehmer/Dienstnehme-

rinnen entwickeln.
• Feedback geben und Dienstnehmer/Dienstneh-

merinnen motivieren.
• bei Konflikten Lösungen entwickeln.
• Lohn- und Gehaltsverhandlungen mit Dienst-

nehmern/Dienstnehmerinnen führen.
• Dienstpläne erstellen.

• Führungsstile, -modelle, -konzepte
• Motivationstechniken, -instrumente
• Führen von Mitarbeitergesprächen

und Perspektivengesprächen
• Karriereplanung
• Kommunikationstechniken

11. die Notwendigkeit zur
Weiterbildung erken-
nen und die fachliche
und persönliche Ent-
wicklung seiner/ihrer
Mitarbeiter/Mitarbeite-
rinnen fördern,

• passende Maßnahmen zur Weiterbildung iden-
tifizieren.

• geeignete Weiterbildungsangebote auswählen.
• Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen zur Weiterbildung

motivieren.

• einschlägige Weiterbildungsange-
bote

• Personalentwicklung

Kalkulation und Controlling 

Lernergebnis Gesprächsbereiche Fortgeschrittene Kenntnisse 
über 

12. betriebsrelevante
Kennzahlen ermitteln,
interpretieren und dar-
aus Schlüsse für den
Betrieb ziehen,

• die Entwicklung der Umsätze und Kosten laufend
kontrollieren.

• für den eigenen Betrieb relevante Kennzahlen er-
rechnen und interpretieren.

• unternehmerische Entscheidungen aufgrund der
Kennzahlen treffen (zB Personalentscheidungen,
Entscheidungen über Fremdfinanzierung).

• die betrieblichen Umsätze und
Kosten

• betrieblich relevante Kennzahlen
(zB Warenumschlaghäufigkeit
und -dauer, Deckungsbeitrag,
Umsatzrentabilität, Schuldentil-
gungsdauer)

Beschaffung 

Lernergebnisse Gesprächsbereiche Fortgeschrittene Kenntnisse 
über 

13. Lieferanten auswählen
und mit ihnen bei der
Auftragsabwicklung zu-
sammenarbeiten,

• nach geeigneten Lieferanten suchen.
• Lieferanten auf Basis der Qualität der Produkte,

der Preise, Lieferzeiten, Zahlungsbedingungen
etc. auswählen

• Lieferantenmarkt
• Auswahlkriterien für Lieferanten
• Einkaufsplanung

14. mit Lieferanten verhan-
deln,

• mit Lieferanten kooperativ über Preise, Liefer- und
Zahlungsbedingungen verhandeln.

• Verhandlungstechniken
• Kommunikationstechniken

15. das Einkaufsmanage-
ment organisieren und
optimieren,

• sicherstellen, dass es keine Engpässe bei Pro-
dukten gibt, Liefertermine und Bestellmengen mit
den Warenbeständen abstimmen.

• Maßnahmen bei Lieferverzug setzen, um den
laufenden Betrieb aufrecht zu halten.

• Bestellwesen
• Lagermanagement
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Absatz, Marketing, Sales Management 

Lernergebnisse Gesprächsbereiche Fortgeschrittene Kenntnisse 
über 

16. Marktforschung betrei-
ben, die Ergebnisse in-
terpretieren und sie
umsetzen,

• eine Branchenanalyse durchführen, um
seine/ihre Mitbewerber und deren Angebote zu
beobachten (zB Angebote weiterer ortsansässi-
ger Betriebe analysieren, Innovationen von füh-
renden Branchenunternehmen beobachten).

• eine Zielgruppenanalyse durchführen und die
Zielgruppe (Kunden/Kundinnen) seines/ihres Be-
triebs definieren

• einfache Methoden der Marktfor-
schung

17. Marketing betreiben, • Marketinginstrumente aufeinander und auf die
Erreichung seiner/ihrer Unternehmensziele ab-
stimmen.

• sein/ihr Unternehmen sowie seine/ihre Dienstleis-
tungen und Produkte bewerben.

• klassische und moderne Methoden der Werbung
und Verkaufsförderung einsetzen.

• umsatzfördernde Maßnahmen setzen, um Pha-
sen mit niedriger Kundenfrequenz möglichst ge-
ring zu halten.

• Marketinginstrumente (zB Preis-
politik, Produktpolitik, Kommuni-
kationspolitik)

18. die Abhängigkeit des
Unternehmens von
den Kunden/Kundin-
nen erkennen

• Maßnahmen setzen, um seinen/ihren Kunden-
stock zu erweitern.

• (psychologische) Kundenbindungsmaßnahmen
einsetzen, um Stammkunden/Stammkundinnen
zu gewinnen.

• in schwierigen Situationen (zB unzufriedene Kun-
den/Kundinnen) professionell agieren.

• die angebotenen Dienstleistungen auf die finanzi-
ellen Möglichkeiten seiner/ihrer Kunden/ihrer
Kundinnen abstimmen.

• Maßnahmen zur Kundengewin-
nung

• Kundenbindungsmaßnahmen
• Kommunikationstechniken

19. Kundenaufträge pro-
fessionell ausführen
und Verkaufstechniken
anwenden

• ein System zur Terminvergabe entwickeln, bei
dem die Wartezeiten der Kunden/Kundinnen ge-
ring und die Auslastung seiner/ihrer Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen hoch ist.

• Kunden/Kundinnen über die Dienstleistungen be-
raten und gegebenenfalls den Preis argumentie-
ren.

• auf die individuellen Bedürfnisse der Kun-
den/Kundinnen eingehen und positive Kundener-
lebnisse schaffen.

• Zusatzverkäufe fördern.

• Unternehmensorganisation
• Verkaufstechniken und -förde-

rung
• Kommunikationstechniken
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Modul 2B - Gegenstand „Qualitätsmanagement“ 3 LE von 9 LE erforderlich 

Im Gegenstand Management hat die Kandidatin bzw. der Kandidat mindestens drei der unten für die-
sen Gegenstand vorgegebenen Lernergebnisse nachzuweisen.  

Frisuren gestalten, rasieren und Bart schneiden 
Lernergebnisse Gesprächsbereiche Fortgeschrittene Kenntnisse 

über 
1. innovative Haar-

schnitte und Frisuren
unter Berücksichti-
gung der jeweiligen
Kundenwünsche, der
Stilkunde sowie der
gesellschaftlichen,
kulturellen und modi-
schen Einflüsse unter
Nutzung seines/ihres
kreativen Potenzials
entwerfen und um-
setzen,

• eigens kreierte Haarschnitte und Frisuren dem
Kunden/der Kundin anschaulich darstellen und sei-
nen/ihren Mitarbeitern/ Mitarbeiterinnen die techni-
sche Umsetzung erklären.

• sowohl konventionelle als auch innovative Haar-
schnitte mit unterschiedlichen Arbeitsmitteln unter
Berücksichtigung des Kundenwunsches, des Haa-
res, der Gesichts-/Kopfform, des Lebensstils
und/oder des Anlasses durchführen.

• ein modisches, auf den Kunden/die Kundin maßge-
schneidertes Styling kreieren und umsetzen.

• verschiedene Techniken, Werkzeuge und Präpa-
rate einsetzen und seine/ihre Mitarbeiter/innen bei
der Umsetzung neuer Frisurentrends beraten und
unterstützen.

• moderne und innovative Techni-
ken des Haareschneidens

• Produkte und Arbeitsmittel zum
Erstellen von innovativen Haar-
schnitten und Stylings

2. saloneigene Haar-
schneidekonzepte er-
stellen, seine/ihre
Mitarbeiter/Mitarbei-
terinnen bei der Um-
setzung neuer
Schneidetechniken
anleiten und deren
Umsetzung überwa-
chen

• sich über aktuelle Frisurentrends informieren.
• eigens kreierte Haarschneidekonzepte dem Kun-

den/der Kundin anschaulich darstellen.
• für seine/ihre Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen je nach

Ausbildungsstand Vorlagen für die technische Um-
setzung neuer Schnitte entwickeln, um den Kun-
den/Kundinnen zu gewährleisten, dass sie immer
den gewünschten Schnitt erhalten.

• Informationsquellen für aktuelle
Frisurentrends

• vollständiges Repertoire an mo-
dernen und innovativen Haar-
schneidetechniken

• Produkte und Arbeitsmittel zum
Erstellen von innovativen Haar-
schnitten und Stylings

3. typgerechte und an-
lassbezogene Frisu-
ren mit unterschiedli-
chen Methoden ent-
wickeln und umset-
zen,

• kreative Haarstylings sowie anlassbezogene Hoch-
steckvariationen entwickeln.

• innovative Stylingvarianten unter Berücksichtigung
des Kundenwunsches, des Lebensstils, des Haa-
res, der Gesichts-/Kopfform und des Anlasses ge-
stalten.

• unterschiedliche Techniken zur Gestaltung von Lo-
cken anwenden (zB einfache, doppelt gewickelte
Locken).

• geeignete Werkzeuge und Hilfsmittel, insbeson-
dere Haarnadeln, Spangen, Kämme sowie die ver-
schiedenen für die Gestaltung der Frisur benötig-
ten Präparate auswählen.

• kreative Techniken für Langhaarstylings sowie an-
lassbezogene Hochsteckvariationen (zB Flechten,
Einflechten, Knoten, Wellenlegen, Drehen, Glätten)
nach Vorlage bzw. Kundenwunsch kreieren und
umsetzen.

• seine/ihre Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen bei der Um-
setzung komplexer Frisuren anleiten und unterstüt-
zen.

• modische und kreative Haar-
schneide- und Stylingtechniken
um kreative und innovative Frisu-
ren zu gestalten

• Produkte und Arbeitsmittel zum
Entwickeln und Erstellen von in-
novativen Frisurkreationen

4. Haarvollersatz und -
teilersatz anfertigen,
pflegen und damit
natürliche und inno-
vative Frisuren ge-
stalten,

• komplette Perücken und Tressen für Haarteile an-
fertigen.

• entscheiden, welche Aufgaben er/sie bei der Anfer-
tigung von Haarvoll- bzw. Haarteilersatz selber
übernimmt bzw. an Externe delegiert.

• spezielle Produkte und Pflegemittel auswählen und
Haarersätze fachgerecht reinigen, pflegen und fri-
sieren.

• Produkte (zB Rohstoffe, Anferti-
gungsmaterialien, spezielle Rei-
nigungs- und Pflegeprodukte)

• Techniken zur Haarverlänger-
ung/-verdichtung
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• Haarverlängerungen und Haarteile in Form schnei-
den und in die Frisuren einarbeiten.

5. unter Berücksichti-
gung der Wuchsrich-
tung und des Hautzu-
standes Rasuren
auch unter schwieri-
gen Voraussetzun-
gen (zB starke Wir-
bel, gesundheitliche
Beeinträchtigungen
des Kunden/der Kun-
din) durchführen,

• die für das Rasieren, Schneiden und Formen von
Bärten und Koteletten geeigneten Präparate,
Werkzeuge und Techniken unter Berücksichtigung
des Zustands des Haares und der Wuchsrichtung
auswählen.

• eine Rasur unter Berücksichtigung der Wünsche
des Kunden/der Kundin, des Haares, der Gesichts-
/Kopfform und des Lebensstils durchführen.

• Einfluss der Bartwuchsrichtungen
auf das Ergebnis

• Rasiertechniken
• Hautzustandsanalyse
• Erste Hilfe bei Verletzungen
• Hygienevorschriften

Dekorative Kosmetik, Haut- und Nagelpflege 

Lernergebnisse Gesprächsbereiche Fortgeschrittene Kenntnisse 
über 

6. den Zustand der Ge-
sichtshaut im Hin-
blick auf Möglichkei-
ten der kosmetischen
Behandlung diagnos-
tizieren,

• Hautzustände bestimmen und Irritationen, Anoma-
lien, Erkrankungen des Hautbildes erkennen und in
die Beratung miteinbeziehen.

• entscheiden, welche Aufgaben er/sie bei der kos-
metischen Behandlung selber übernimmt bzw. an
Externe delegiert.

• Hautzustände und Erkrankungen
bzw. Anomalien (Kopfhaut, Ge-
sichtshaut)

7. pflegende sowie de-
korative kosmetische
Maßnahmen an der
Haut einschließlich
Haarentfernung und
Gestaltung der Wim-
pern vornehmen,

• eine einfache Hautbehandlung durchführen, wie zB
Präparate wie Reinigungstonics, erfrischende Cre-
mes, Hautmilch, Tages-, Nacht- und Basiscremes
auftragen, und eine Gesichtsmassage durchführen.

• störende Gesichtshaare mittels unterschiedlicher
Techniken entfernen.

• die Augenbrauen in Übereinstimmung mit den
Wünschen des Kunden/der Kundin formen.

• Mitarbeiter/innen beim Wimpern färben anleiten
und eine Wimperndauerwelle durchführen.

• kosmetische Hautbehandlungen
und Hautpflege im Gesicht und
am Dekolleté

• Techniken zu Haarentfernung
(zB Harzen, Zupfen)

8. einfache Masken und
Spezialeffekte sowie
typgerechte und an-
lassbezogene Make-
ups unter Berück-
sichtigung der jeweili-
gen Kundenwün-
sche, der Stilkunde
sowie den gesell-
schaftlichen, kulturel-
len und modischen
Einflüssen entwerfen
und umsetzen und

• Präparate, Werkzeuge und Techniken unter Be-
rücksichtigung der Beschaffenheit der Haut für das
dem Kundenwunsch entsprechenden Gestalten
von Make-ups auswählen.

• Grundierung für Make-ups und Make-ups auf ver-
schiedene Teints und Hautfarben mittels unter-
schiedlicher Techniken und Applikatoren auftragen. 

• ein anlassbezogenes Make-up unter Berücksichti-
gung der Hautfarbe, der Augen, des Haares, der
Gesichts-/Kopfform erstellen

• ein komplettes Make-up unter Berücksichtigung
des gewählten Typs, der Bedürfnisse und Wün-
sche des Kunden/der Kundin auch abhängig vom
Anlass, durchführen.

• Make-ups für spezielle Anlässe kreieren und um-
setzen (zB Hochzeiten, Events, Foto- und Filmauf-
nahmen).

• einfache Masken und Spezialeffekte erstellen.

• Hauttypen
• Looks, Licht & Hautfarben
• Farbenlehre und Stilkunde
• Produktkenntnisse von Kosmetik- 

und Make-up-Produkten 
• Schminktechniken für anlassbe-

zogene Make-ups
• Maskenbilden

9. eine komplette Mani-
küre inkl. Handpflege
sowie Nageldesigns
nach Kundenwunsch
durchführen.

• kreative und anlassbezogene Nageldesigns entwi-
ckeln und Mustervorlagen erstellen.

• eine Diagnose der Nägel erstellen.
• Präparate, Werkzeuge und Techniken unter Be-

rücksichtigung der Handform auswählen.
• Hände und Fingernägel reinigen, pflegen und eine

komplette Maniküre auch unter erschwerten Bedin-
gungen durchführen.

• Nagelformen
• Nagelerkrankungen und Anoma-

lien
• Werkzeuge, Produkte und deren

Eigenschaften
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• eine Handmassage mit unterschiedlichen Massa-
getechniken vornehmen.

• kreative Nageldesigns durchführen.

Modul 2B - Gegenstand „Sicherheitsmanagement“ alle LE erforderlich 
Im Gegenstand Management hat die Kandidatin bzw. der Kandidat alle für diesen Gegenstand vorge-
gebenen Lernergebnisse nachzuweisen. 

Sicherheitsmanagement, Gesundheitsschutz, Hygienevorschriften und Umweltschutz 
Lernergebnisse Gesprächsbereiche Fortgeschrittene Kenntnisse 

über 
1. für Arbeitssicherheit

und Gesundheits-
schutz sorgen und
die Einhaltung der
gesetzlichen Vor-
schriften überwa-
chen,

• die gesetzlich gebotenen Maßnahmen zur Arbeits-
sicherheit und zum Gesundheitsschutz der Mitar-
beiter/Mitarbeiterinnen setzen.

• Dienstanweisungen zur Einhaltung von Arbeitneh-
merschutzbestimmungen geben.

• alle Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Ar-
beitnehmerschutz kontrollieren.

• die Meldevorschriften im Fall eines Arbeitsunfalls
umsetzen.

• Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten vorbeugen,
indem er/sie auf die sichere und ergonomische Ge-
staltung der Arbeitsplätze achtet.

• angemessene Maßnahmen bei gesundheitlichen
Problemen im Betrieb ergreifen.

• Arbeitnehmerschutz
• Unfallverhütung
• Meldevorschriften bei einem Ar-

beitsunfall, wie zB beim Arbeits-
inspektorat

• Arbeitsplatzevaluierung
• Schutzbestimmungen für Frauen,

Jugendliche und Personen mit
Behinderungen

• Arbeitsinspektion sowie Arbeits-
mediziner/innen und Sicherheits-
fachkräfte der AUVA

• Ergonomie am Arbeitsplatz
• Maßnahmen bei gesundheitli-

chen Problemen

2. darauf achten, dass
in seinem/ihrem Be-
trieb Hygienevor-
schriften eingehalten
werden

• seinen/ihren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen die Um-
setzung der Hygienevorschriften in seinem/ihrem
Betrieb erklären und deren Einhaltung überprüfen.

• Hygienevorschriften

3. die gesetzlichen Um-
weltschutzbestim-
mungen einhalten.

• Systeme zur ordnungsgemäßen Mülltrennung im-
plementieren.

• seinen/ihren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen die be-
triebsinterne Umsetzung der gesetzlichen Umwelt-
schutzbestimmungen erklären und deren Einhal-
tung überprüfen.

• Produkte und Arbeitsverfahren in Hinblick auf ihre
Umweltverträglichkeit beurteilen.

• Umweltschutzbestimmungen
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5.3 Weitere Informationen für Prüferinnen und Prüfer 

Anforderungen an die mündliche Prüfung 

Die wesentlichen Grundlagen für die Meisterprüfung sind: 

• die Gewerbeordnung1 (§§ 18-23, §94 und §§350-352b)

• die allgemeine Prüfungsordnung

• die Meisterprüfungsordnung für das Handwerk Friseur/in und Perückenmacher/in-
(siehe Anhang)

Als Mitglied der Prüfungskommission müssen Sie diese rechtlichen Bestimmungen 
kennen und anwenden. 

Zweck der Meisterprüfung ist es festzustellen, ob die Prüfungskandidatin bzw. der 
Prüfungskandidat die Lernergebnisse beherrscht, die erforderlich sind, um den Beruf profes-
sionell auszuüben.  

Aufgaben vor der Prüfung 

Sie sind als Prüferin bzw. Prüfer eingeladen: Was haben Sie zu tun? 

Von Ihrer Meisterprüfungsstelle erhalten Sie mit der Einladung zur Meisterprüfung die Liste der 
Kandidatinnen und Kandidaten, die am jeweiligen Prüfungstermin geprüft werden. 

In bestimmten Fällen sind Sie befangen und dürfen aufgrund Ihrer beruflichen oder privaten 
Verbindung zum Prüfling nicht prüfen, z. B.: 

• bei Beschäftigung im selben Unternehmen oder

• wenn Sie mit einer Prüfungskandidatin bzw. einem Prüfungskandidaten verwandt sind.

Hinweis: Den genauen Gesetzestext finden Sie in der Gewerbeordnung § 351 (6). 

Bereiten Sie sich auf die Prüfung vor. 

• Informieren Sie sich in diesem Prüferhandbuch über die Anforderungen an die mündliche
Prüfung.

• Überlegen Sie, welche Prüfungssituationen Sie einsetzen werden. Die Themenkarten
finden Sie ab Seite 20. Darüber hinaus sollten Sie unterschiedliche Gesprächsverläufe an-
hand der auf den Themenkarten vorgegebenen Vertiefungsthemen entwickeln.

• Es hilft, die Prüfungssituation im Kopf durchzuspielen. Überlegen Sie dabei, wie Sie die
entsprechenden Lernergebnisse im Zuge dieser Situation überprüfen.

• Prüfen Sie das erste Mal mit neuen Kolleginnen und Kollegen, schließen sie sich mit diesen
kurz. Besprechen Sie vorab mit diesen den Ablauf der Prüfung.

1 https://www.ris.bka.gv.at 



 

46 

Was sollten Sie bei der Prüfung beachten? 

 
 
 

1. Treffen Sie zeitgerecht vor Beginn der Prüfung am Prüfungsort ein. 
2. Kontrollieren Sie, ob alle benötigten Unterlagen (z. B. Bewertungsblätter) in 

ausreichender Menge vorhanden sind. 
3. Begrüßen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten. 
4. Kontrollieren Sie die Papiere für die Zulassung zur Meisterprüfung. 
5. Stellen Sie sicher, dass die Kandidatinnen und Kandidaten zur Ablegung der 

Prüfung gesundheitlich in der Lage sind.  
6. Stellen Sie als Vorsitzende bzw. Vorsitzender die Mitglieder der 

Prüfungskommission vor. 
7. Geben Sie den Kandidatinnen und Kandidaten einen Überblick über den zeitlichen 

Ablauf. 
8. Machen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten auf Bewertungshinweise 

aufmerksam: 

• Gegenstände und Aufgabenstellungen werden einzeln bewertet. 

• Bewertungen werden am Bewertungsblatt festgehalten und kommentiert. 

• Nach der Bewertung einigen sich alle Mitglieder der Prüfungskommission 
gemeinsam auf eine Note. 

• Prüfungskandidatinnen und -kandidaten können sich Zeit nehmen, Fragen in 
Ruhe zu beantworten. 

• Mehr dazu ab Seite 14. 
9. Führen Sie keine Telefonate während der Prüfung. 

10. Verlassen Sie während einer Prüfung nicht den Prüfungsraum.2 

 
 
  

 
2 Die mündliche Prüfung ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen (siehe Gewerbeordnung §§ 352). 
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Exkurs: Leitlinien für Mitglieder von Prüfungskommissionen der Lehrlings- 
und Meisterprüfungsstellen der Wirtschaftskammern Österreich 

 

Die Prüferinnen und Prüfer der Lehrlings- und Meisterprüfungsstelle 
verpflichten sich, 
 
1. den Grundsatz der Gleichbehandlung ernst zu nehmen und den Kandidatinnen 

und Kandidaten unvoreingenommen zu begegnen. 
2. Einfühlungsvermögen und Verständnis für die Situation der Kandidatinnen und 

Kandidaten zu zeigen. 
3. den Kandidatinnen und Kandidaten Wertschätzung und Aufmerksamkeit 

entgegenzubringen. 
4. zu einer offenen Gesprächskultur beizutragen und einen respektvollen Umgang 

mit allen Beteiligten am Prüfungsprozess zu pflegen. 
5. das Prüfungsgeschehen aktiv mitzugestalten und sich mit den Mitgliedern der 

Prüfungskommission und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lehrlings- 
und Meisterprüfungsstelle abzustimmen. 

6. den Grundsatz der Verschwiegenheit und Vertraulichkeit im Rahmen ihrer 
Prüfertätigkeit einzuhalten.  

7. das eigene Verhalten im Rahmen ihrer Prüfertätigkeit zu reflektieren und kritisch 
zu hinterfragen. 

8. sich weiterzubilden und am fachlichen Austausch mit anderen Prüferinnen und 
Prüfern, insbesondere zur Qualitätssicherung des Prüfungsprozesses, 
teilzunehmen. 

9. durch korrektes Protokollieren und Dokumentieren der Prüfung zu einem 
transparenten und nachvollziehbaren Prüfungsergebnis beizutragen und 
wertschätzendes Feedback zu geben. 

10. sich eigenverantwortlich auf Prüfungseinsätze vorzubereiten und sich an 
Prüfungsordnung, -zeiten und -verfahren zu halten. 

11. praxisbezogen und kompetenzorientiert zu prüfen. 
12. zuverlässig, termintreu und pünktlich zu sein. 
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5.4  Prüfungsordnung 

 
Verordnung der Bundesinnung der Friseure über die Meisterprüfung für das Handwerk Fri-
seur und Perückenmacher (Friseur-Meisterprüfungsordnung) 

Aufgrund der §§ 24 und 352a Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), BGBl. Nr. 194, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 65/2020, wird verordnet: 

Allgemeine Prüfungsordnung 
§ 1. Auf die Durchführung der Meisterprüfung für das Handwerk Friseur und Perückenmacher ist die 

Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Durchführung der Prüfungen (Allge-
meine Prüfungsordnung), BGBl. II Nr. 110/2004, anzuwenden. 

Qualifikationsniveau 
§ 2. (1) Ziel der Prüfung ist gemäß § 20 GewO 1994 der Nachweis von Lernergebnissen, die über dem 

Qualifikationsniveau beruflicher Erstausbildung liegen und den Deskriptoren des Niveau 6 des Nationalen 
Qualifikationsrahmens im Anhang 1 des Bundesgesetzes über den Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR-
Gesetz), BGBl. I Nr. 14/2016, entsprechen. Im Rahmen der Prüfung ist daher vom Prüfungskandidaten/von 
der Prüfungskandidatin nachzuweisen, dass er/sie über Folgendes verfügt: 

1. fortgeschrittene berufliche Kenntnisse (unter Berücksichtigung eines kritischen Verständnisses von 
Theorien), 

2. fortgeschrittene Fertigkeiten, die die Beherrschung des Berufes erkennen lassen (einschließlich In-
novationsfähigkeit sowie Lösung komplexer und nicht vorhersehbarer Probleme in seinem/ihrem 
Beruf) und 

3. Kompetenz zur Leitung komplexer beruflicher Aufgaben oder Projekte (dazu zählen auch die Über-
nahme von Entscheidungsverantwortung in nicht vorhersehbaren beruflichen Situationen und die 
Übernahme von Verantwortung für die berufliche Entwicklung von Einzelpersonen und Gruppen). 

(2) Der in der Anlage 1 abgebildete Qualifikationsstandard bildet die Grundlage für das Modul 1  Teil 
B, Modul 2 Teil B und Modul 3 der Meisterprüfung und ist somit ein integrativer Bestandteil der gesamten 
Meisterprüfung. 

Gliederung und Durchführung 
§ 3. (1) Die Meisterprüfung besteht aus fünf Modulen, die getrennt zu beurteilen sind. 
(2) Die Reihenfolge der Ablegung der Module bleibt dem Prüfungskandidaten/der Prüfungskandida-

tin überlassen. Ebenso bleibt es dem Prüfungskandidaten/der Prüfungskandidatin überlassen, bei einem Prü-
fungsantritt nur zu einzelnen Prüfungsmodulen anzutreten. 

(3) Besteht ein Modul aus mehreren Gegenständen, so ist dieses Modul auf einmal abzulegen. 
(4) Die Anwesenheit der Kommissionsmitglieder bei der Durchführung der Prüfung ist wie folgt gere-

gelt: 
Modul Anwesenheit der Kommissionsmitglieder 
Modul 1 Teil A 
Modul 1 Teil B 
Modul 3 

Die Anwesenheit der gesamten Prüfungskommission während der gesamten 
Arbeitszeit ist nur insoweit erforderlich, als es für die Beurteilung der Leistung 
der Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatinnen notwendig ist. 
Während der Arbeitszeit hat aber jedenfalls entweder ein Kommissionsmitglied 
oder eine andere geeignete Aufsichtsperson anwesend zu sein. 

Modul 2 Teil A 
Modul 2 Teil B 

Das Modul 2 ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen. 

 
(5) Die Anrechnungsmöglichkeiten für diese Prüfung sind wie folgt geregelt: 

Modul Teil Gegenstand Anrechnung 
Modul 1 A Prüfarbeit auf Niveau der 

Lehrabschlussprüfung 
Abgeschlossene Lehrabschlussprüfung in 
folgendem Lehrberuf (einschließlich 
Vorgängerlehrberufe): 
Friseur (Stylist)/Friseurin (Stylistin) 
Abschluss der folgenden fünfjährigen 
berufsbildenden höheren Schule: 
Höhere Lehranstalt für Hairstyling, 
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   Visagistik und Maskenbildnerei 
B Damenbedienen mit Farbveränderung - 

Damenbedienen mit permanenter 
Umformung 

- 

Herrenbedienen - 
Haararbeiten - 

Modul 2 A Fachgespräch auf Niveau der 
Lehrabschlussprüfung 

Abgeschlossene Lehrabschlussprüfung in 
folgendem Lehrberuf (einschließlich 
Vorgängerlehrberufe): 
Friseur (Stylist)/Friseurin (Stylistin) 
Abschluss der folgenden fünfjährigen 
berufsbildenden höheren Schule: Hö-
here Lehranstalt für Hairstyling, 
Visagistik und Maskenbildnerei 

B Management - 
Qualitätsmanagement - 
Sicherheitsmanagement - 

3  Fachkompetenz - 
Planungskompetenz - 
Rechnerische Kompetenz und Kalku-
lation 

- 

Modul 1: Fachlich praktische Prüfung 
§ 4. Das Modul 1 ist eine projektorientierte fachlich praktische Prüfung und besteht aus einem Teil A 

und einem Teil B. Im Teil A sind die berufsnotwendigen Lernergebnisse auf Lehrabschlussprüfungsniveau  
(LAP-Niveau)  gemäß  § 21  Berufsausbildungsgesetz  (BAG),   BGBl.  Nr. 142/1969, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2020, nachzuweisen. Im Teil B sind die für die Unternehmensführung 
erforderlichen fachlich-praktischen Lernergebnisse nachzuweisen. Dazu zählen insbesondere Planung, Or-
ganisation und meisterliche Ausführung. 

 
Modul 1 Teil A 

§ 5. (1) Das Modul 1 Teil A umfasst den Gegenstand „Prüfarbeit auf Niveau der Lehrabschlussprü-
fung“. 

(2) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat die folgenden berufsnotwendigen Lernergeb-
nisse im Rahmen der Bearbeitung eines betrieblichen Arbeitsauftrags auf LAP-Niveau nachzuweisen: 

Er/Sie ist in der Lage, 
1. ein komplettes Herrenservice mit klassischem Verlauf durchzuführen und 
2. eine komplette Rasur mit dem Rasiermesser durchzuführen. 

(3) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe fol-
gende Kriterien heranzuziehen: 

1. fachgerechte Durchführung, 
2. Sauberkeit und 
3. Gesamteindruck. 

(4) Die Aufgaben sind von der Prüfungskommission so zu konzipieren, dass sie in 60 Minuten bear-
beitet werden können. Die Prüfung ist nach 70 Minuten zu beenden. 

(5) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat eigene Werkzeuge und Produkte zu verwen-
den. Sind diese für die zweifelsfreie Bewertung der erbrachten Lernergebnisse nicht geeignet, kann die 
Prüfungskommission diese von der Verwendung ausschließen. 

 
Modul 1 Teil B 

§ 6. (1) Das Modul 1 Teil B umfasst die Gegenstände 
1. Damenbedienen mit Farbveränderung, 
2. Damenbedienen mit permanenter Umformung, 
3. Herrenbedienen und 
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4. Haararbeiten. 
(2) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat die für die Unternehmensführung erforderlichen 

fachlich-praktischen Lernergebnisse durch die Bearbeitung von betrieblichen Aufträgen nachzuweisen. 
Gegenstand „Damenbedienen mit Farbveränderung“ 

§ 7. (1) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat die folgenden Lernergebnisse nachzuwei-
sen: 

Er/Sie ist in der Lage, 
1. Kundenwünsche zu ermitteln und eine fundierte Haaranalyse bzw. eine Diagnose des Kopfhautzu-

standes auf Grundlage der vom Kunden/von der Kundin gegebenen Informationen durchzuführen, 
2. einen Behandlungsplan für Haare und Kopfhaut zu erstellen, 
3. unter Berücksichtigung der Farbenlehre und Stilkunde komplexe haarfarbverändernde Techniken 

umzusetzen, 
4. typgerechte Farbakzente mittels unterschiedlicher Auftragetechniken umzusetzen, 
5. innovative Haarschnitte und Frisuren unter Berücksichtigung der jeweiligen Kundenwünsche, der 

Stilkunde sowie der gesellschaftlichen, kulturellen und modischen Einflüsse unter Nutzung sei-
nes/ihres kreativen Potenzials zu entwerfen und umzusetzen, 

6. saloneigene Haarschneidekonzepte zu erstellen, seine/ihre Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen bei der 
Umsetzung neuer Schneidetechniken anzuleiten und deren Umsetzung zu überwachen, 

7. typgerechte und anlassbezogene Frisuren mit unterschiedlichen Methoden zu entwickeln und um-
zusetzen, 

8. den Zustand der Gesichtshaut im Hinblick auf Möglichkeiten der kosmetischen Behandlung zu 
diagnostizieren, 

9. pflegende sowie dekorative kosmetische Maßnahmen an der Haut einschließlich Haarentfernung 
und Gestaltung der Wimpern vorzunehmen und 

10. einfache Masken und Spezialeffekte sowie typgerechte und anlassbezogene Make-ups unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Kundenwünsche, der Stilkunde sowie den gesellschaftlichen, kultu-
rellen und modischen Einflüssen zu entwerfen und umzusetzen. 

(2) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe fol-
gende Kriterien heranzuziehen: 

1. Sorgfalt und Genauigkeit beim Durchführen der Farbbestimmung, der Diagnose und der Erstel-
lung des Behandlungsplans, 

2. korrekte Handhabung und Anwendung von Produkten, Instrumenten und Apparaten, 
3. planungsgenaue Ausführung der Arbeiten (von der Idee bis zum Schnitt/Styling), 
4. fachgerechte Anwendung der Arbeitstechniken, 
5. typgerechte und seitensymmetrische Umsetzung des Make-ups, 
6. genaue und sorgfältige Durchführung der Nagelpflege sowie Idee und Kreativität des Nagelde-

signs und 
7. Kreativität, Gesamteindruck und Harmonie des Gesamtergebnisses. 

(3) Die Aufgaben sind von der Prüfungskommission so zu konzipieren, dass sie in 5,5 Stunden bear-
beitet werden können. Die Prüfung ist nach 6 Stunden zu beenden. 

(4) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat eigene Werkzeuge und Produkte zu verwen-
den. Sind diese für die zweifelsfreie Bewertung der erbrachten Lernergebnisse nicht geeignet, kann die 
Prüfungskommission Werkzeuge und Produkte von der Verwendung ausschließen. 

Gegenstand „Damenbedienen mit permanenter Umformung“ 
§ 8. (1) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat die folgenden Lernergebnisse nachzuwei-

sen: 
Er/Sie ist in der Lage, 
1. Kundenwünsche zu ermitteln und eine fundierte Haaranalyse bzw. eine Diagnose des Kopfhautzu-

standes auf Grundlage der vom Kunden/von der Kundin gegebenen Informationen durchzuführen, 
2. einen Behandlungsplan für Haare und Kopfhaut zu erstellen, 
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3. eine permanente Veränderung der Haarstruktur unter Berücksichtigung von Haarqualität und Aus-
gangslage am Kunden/an der Kundin vorzunehmen, 

4. innovative Haarschnitte und Frisuren unter Berücksichtigung der jeweiligen Kundenwünsche, der 
Stilkunde sowie der gesellschaftlichen, kulturellen und modischen Einflüsse unter Nutzung sei-
nes/ihres kreativen Potenzials zu entwerfen und umzusetzen, 

5. typgerechte und anlassbezogene Frisuren mit unterschiedlichen Methoden zu entwickeln und um-
zusetzen und 

6. einfache Masken und Spezialeffekte sowie typgerechte und anlassbezogene Make-ups unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Kundenwünsche, der Stilkunde sowie den gesellschaftlichen, kultu-
rellen und modischen Einflüssen zu entwerfen und umzusetzen. 

(2) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe fol-
gende Kriterien heranzuziehen: 

1. Sorgfalt und Genauigkeit beim Durchführen der Haaranalyse, der Diagnose und der Erstellung 
des Behandlungsplans, 

2. korrekte Handhabung und Anwendung von Produkten, Instrumenten und Apparaten, 
3. planungsgenaue Ausführung der Arbeiten (vom Entwurf bis zur Umsetzung), 
4. fachgerechte Anwendung der Arbeitstechniken und 
5. Gesamteindruck und Harmonie des Gesamtergebnisses. 

(3) Die Aufgaben sind von der Prüfungskommission so zu konzipieren, dass sie in 4 Stunden bearbei-
tet werden können. Die Prüfung ist nach 4,5 Stunden zu beenden. 

(4) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat eigene Werkzeuge und Produkte zu verwen-
den. Sind diese für die zweifelsfreie Bewertung der erbrachten Lernergebnisse nicht geeignet, kann die 
Prüfungskommission Werkzeuge und Produkte von der Verwendung ausschließen. 

Gegenstand „Herrenbedienen“ 
§ 9. (1) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat die folgenden Lernergebnisse nachzuwei-

sen: 
Er/Sie ist in der Lage, 
1. Kundenwünsche zu ermitteln und eine fundierte Haaranalyse bzw. eine Diagnose des Kopfhautzu-

standes auf Grundlage der vom Kunden/von der Kundin gegebenen Informationen durchzuführen, 
2. einen Behandlungsplan für Haare und Kopfhaut zu erstellen, 
3. innovative Haarschnitte und Frisuren unter Berücksichtigung der jeweiligen Kundenwünsche, der 

Stilkunde sowie der gesellschaftlichen, kulturellen und modischen Einflüsse unter Nutzung sei-
nes/ihres kreativen Potenzials zu entwerfen und umzusetzen, 

4. saloneigene Haarschneidekonzepte zu erstellen, seine/ihre Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen bei der 
Umsetzung neuer Schneidetechniken anzuleiten und deren Umsetzung zu überwachen, 

5. typgerechte und anlassbezogene Frisuren mit unterschiedlichen Methoden zu entwickeln und um-
zusetzen, 

6. unter Berücksichtigung der Wuchsrichtung und des Hautzustandes Rasuren auch unter schwierigen 
Voraussetzungen (zB starke Wirbel, gesundheitliche Beeinträchtigungen des Kunden/der Kundin) 
durchzuführen und 

7. unter Berücksichtigung der Wuchsrichtung und Dichtheit des Haarwuchses Bärte in Form zu brin-
gen und zu schneiden bzw. zu trimmen. 

(2) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe fol-
gende Kriterien heranzuziehen: 

1. Sorgfalt und Genauigkeit beim Durchführen der Haaranalyse, der Diagnose und der Erstellung 
des Behandlungsplans, 

2. korrekte Handhabung und Anwendung von Produkten, Werkzeugen, Instrumenten und Appara-
ten, 

3. planungsgenaue Ausführung der Arbeiten (vom Konzept bis zur Umsetzung), 
4. fachgerechte Anwendung der Arbeitstechniken und 
5. Kreativität, Gesamteindruck und Harmonie des Gesamtergebnisses. 

(3) Die Aufgaben sind von der Prüfungskommission so zu konzipieren, dass sie in 90 Minuten bear-
beitet werden können. Die Prüfung ist nach 105 Minuten zu beenden. 
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(4) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat eigene Werkzeuge und Produkte zu verwen-
den. Sind diese für die zweifelsfreie Bewertung der erbrachten Lernergebnisse nicht geeignet, kann die 
Prüfungskommission Werkzeuge und Produkte von der Verwendung ausschließen. 

Gegenstand „Haararbeiten“ 
§ 10.   (1) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat das folgende Lernergebnis nachzu-

weisen: 
Er/Sie ist in der Lage, Haarvollersatz und -teilersatz anzufertigen, zu pflegen und damit natürliche 

und innovative Frisuren zu gestalten. 
(2) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe fol-

gende Kriterien heranzuziehen: 
1. fachgerechte Ausführung unterschiedlicher Tressier- und Knüpfknoten, 
2. korrekte Handhabung und Anwendung von Produkten, Werkzeugen, Instrumenten und Appara-

ten, 
3. Sauberkeit und Länge der Bärte und 
4. Gesamteindruck und Innovation der Frisierergebnisse. 

(3) Die Aufgaben sind von der Prüfungskommission so zu konzipieren, dass sie in 3 Stunden bearbei-
tet werden können. Die Prüfung ist nach 3,5 Stunden zu beenden. 

(4) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat eigene Materialien, Produkte und Werkzeuge 
zu verwenden. Sind diese für die zweifelsfreie Bewertung der erbrachten Lernergebnisse nicht geeignet, 
kann die Prüfungskommission diese von der Verwendung ausschließen. 

(5) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat die ihm/ihr bekannt gegebenen Halbfertigteile 
zur Prüfung mitzubringen. 

Modul 2: Fachlich mündliche Prüfung 
§ 11. Das Modul 2 ist eine fachlich mündliche Prüfung und besteht aus einem Teil A und einem Teil 

B. Im Teil A hat der Prüfungskandidat/die Prüfungskandidatin anhand einer berufstypischen Aufgabenstel-
lung Lernergebnisse auf LAP-Niveau nachzuweisen. Im Teil B sind die Lernergebnisse in Management, 
Qualitätsmanagement sowie im Sicherheitsmanagement unter Beweis zu stellen. 

 
Modul 2 Teil A 

§ 12. (1) Das Modul 2 Teil A umfasst den Gegenstand „Fachgespräch auf Niveau der Lehrabschluss-
prüfung“. 

(2) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat anhand einer berufstypischen Aufgabenstel-
lung, die sich auf konkrete Situationen aus dem beruflichen Alltag bezieht, die nachfolgend angeführten 
Lernergebnisse auf LAP-Niveau nachzuweisen. Demonstrationsobjekte, wie zB Materialproben oder 
Werkzeuge, können in der Prüfung herangezogen werden. 

Er/Sie ist in der Lage, 
1. ein Beratungsgespräch zu führen und 
2. seine/ihre Arbeit sowie Routinearbeiten von anderen zu bewerten und Vorschläge zur Verbesse-

rung einzubringen. 
(3) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe fol-

gende Kriterien heranzuziehen: 
1. fachliche Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit, 
2. Umsetzbarkeit und 
3. Kundenorientierung. 

(4) Das Prüfungsgespräch hat mindestens 10 Minuten zu dauern und ist jedenfalls nach 20 Minuten 
zu beenden. 

 
Modul 2 Teil B 

§ 13. (1) Das Modul 2 Teil B umfasst die Gegenstände 
1. Management, 
2. Qualitätsmanagement und 
3. Sicherheitsmanagement. 
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(2) Die Prüfung hat sich aus der betrieblichen Praxis zu entwickeln und an den beruflichen Anforde-
rungen, die an einen Unternehmer/eine Unternehmerin zu stellen sind, zu orientieren. Es ist auch zu über-
prüfen, ob der Prüfungskandidat/die Prüfungskandidatin in der Lage ist, komplexe und nicht vorhersehbare 
Probleme in seinem/ihrem Beruf zu lösen, Entscheidungsverantwortung in nicht vorhersehbaren berufli-
chen Situationen sowie die Verantwortung für die berufliche Entwicklung von Einzelpersonen und Gruppen 
zu übernehmen. 

Gegenstand „Management“ 
§ 14. (1) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat aus den nachfolgend angeführten Lerner-

gebnissen mindestens fünf von der Prüfungskommission auszuwählende nachzuweisen: 
Er/Sie ist in der Lage, 
1. sämtliche für die Unternehmensgründung notwendigen Schritte umzusetzen und die Chancen und 

Herausforderungen seiner unternehmerischen Tätigkeit zu beurteilen, 
2. Unternehmensziele festzulegen und umzusetzen, 
3. die betrieblichen Aufbau- sowie Ablaufstrukturen und -prozesse festzulegen, 
4. Kooperationen aufzubauen, 
5. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -optimierung im Betrieb zu implementieren, 
6. Instrumente der Selbstorganisation und des Zeitmanagements anzuwenden, 
7. den Personalbedarf des Betriebes zu planen und die Personalrekrutierung durchzuführen, 
8. neue Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen aufzunehmen bzw. bestehende Dienstverhältnisse ord-

nungsgemäß zu beenden, 
9. die gesetzlichen und kollektivvertraglichen Vorschriften bei bestehenden Dienstverhältnissen ein-

zuhalten, 
10. Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen zu führen und deren Einsätze zu koordinieren, 
11. die Notwendigkeit zur Weiterbildung zu erkennen und die fachliche und persönliche Entwick-

lung seiner/ihrer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen zu fördern, 
12. betriebsrelevante Kennzahlen zu ermitteln, zu interpretieren und daraus Schlüsse für den Betrieb 

zu ziehen, 
13. Lieferanten auszuwählen und mit ihnen bei der Auftragsabwicklung zusammen zu arbeiten, 
14. mit Lieferanten zu verhandeln, 
15. das Einkaufsmanagement zu organisieren und zu optimieren, 
16. Marktforschung zu betreiben, die Ergebnisse zu interpretieren und sie umzusetzen, 
17. Marketing zu betreiben, 
18. die Abhängigkeit des Unternehmens von den Kunden/Kundinnen zu erkennen und 
19. Kundenaufträge professionell auszuführen und Verkaufstechniken anzuwenden. 
(2) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe fol-

gende Kriterien heranzuziehen: 
1. fachliche Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit, 
2. Umsetzbarkeit und 
3. Kundenorientierung. 

(3) Die Prüfung umfasst die Vorbereitung und das Prüfungsgespräch. Im Rahmen der Vorbereitung 
ist dem Prüfungskandidaten/der Prüfungskandidatin ein Fallbeispiel zur Verfügung zu stellen, das als 
Grundlage für das anschließende Prüfungsgespräch dient. Die Vorbereitungszeit hat max. 10 Minuten zu 
dauern. Das daran anschließende Prüfungsgespräch hat mindestens 20 Minuten zu dauern und ist jedenfalls 
nach 30 Minuten zu beenden. 

Gegenstand „Qualitätsmanagement“ 
§ 15. (1) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat aus den nachfolgend angeführten Lerner-

gebnissen mindestens drei von der Prüfungskommission auszuwählende nachzuweisen: 
Er/Sie ist in der Lage, 
1. innovative Haarschnitte und Frisuren unter Berücksichtigung der jeweiligen Kundenwünsche, der 

Stilkunde sowie der gesellschaftlichen, kulturellen und modischen Einflüsse unter Nutzung sei-
nes/ihres kreativen Potenzials zu entwerfen und umzusetzen, 

2. saloneigene Haarschneidekonzepte zu erstellen, seine/ihre Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen bei der 
Umsetzung neuer Schneidetechniken anzuleiten und deren Umsetzung zu überwachen 
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3. typgerechte und anlassbezogene Frisuren mit unterschiedlichen Methoden zu entwickeln und um-
zusetzen, 

4. Haarvollersatz und -teilersatz anzufertigen, zu pflegen und damit natürliche und innovative Frisu-
ren zu gestalten, 

5. unter Berücksichtigung der Wuchsrichtung und des Hautzustandes Rasuren auch unter schwierigen 
Voraussetzungen (zB starke Wirbel, gesundheitliche Beeinträchtigungen des Kunden/der Kundin) 
durchzuführen, 

6. den Zustand der Gesichtshaut im Hinblick auf Möglichkeiten der kosmetischen Behandlung zu 
diagnostizieren, 

7. pflegende sowie dekorative kosmetische Maßnahmen an der Haut einschließlich Haarentfernung 
und Gestaltung der Wimpern vorzunehmen, 

8. einfache Masken und Spezialeffekte sowie typgerechte und anlassbezogene Make-ups unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Kundenwünsche, der Stilkunde sowie den gesellschaftlichen, kultu-
rellen und modischen Einflüssen zu entwerfen und umzusetzen und 

9. eine komplette Maniküre inkl. Handpflege sowie Nageldesigns nach Kundenwunsch durchzufüh-
ren. 

(2) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe fol-
gende Kriterien heranzuziehen: 

1. fachliche Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit, 
2. Umsetzbarkeit und 
3. Kundenorientierung. 

(3) Die Prüfung umfasst die Vorbereitung und das Prüfungsgespräch. Im Rahmen der Vorbereitung 
ist dem Prüfungskandidaten/der Prüfungskandidatin ein Fallbeispiel zur Verfügung zu stellen, das als 
Grundlage für das anschließende Prüfungsgespräch dient. Die Vorbereitungszeit hat max. 10 Minuten zu 
dauern. Das daran anschließende Prüfungsgespräch hat mindestens 20 Minuten zu dauern und ist jedenfalls 
nach 30 Minuten zu beenden. 

Gegenstand „Sicherheitsmanagement“ 
§ 16. (1) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat die folgenden Lernergebnisse nachzuwei-

sen: 
Er/Sie ist in der Lage, 
1. für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu sorgen und die Einhaltung der gesetzlichen Vor-

schriften zu überwachen, 
2. darauf zu achten, dass in seinem/ihrem Betrieb Hygienevorschriften eingehalten werden und 
3. die gesetzlichen Umweltschutzbestimmungen einzuhalten. 

(2) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe fol-
gende Kriterien heranzuziehen: 

1. fachliche Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit und 
2. Umsetzbarkeit. 

(3) Die Prüfung umfasst die Vorbereitung und das Prüfungsgespräch. Im Rahmen der Vorbereitung 
ist dem Prüfungskandidaten/der Prüfungskandidatin ein Fallbeispiel zur Verfügung zu stellen, das als 
Grundlage für das anschließende Prüfungsgespräch dient. Die Vorbereitungszeit hat max. 10 Minuten zu 
dauern. Das daran anschließende Prüfungsgespräch hat mindestens 20 Minuten zu dauern und ist jedenfalls 
nach 30 Minuten zu beenden. 

Modul 3: Fachtheoretische schriftliche Prüfung 
§ 17. Das Modul 3 ist eine schriftliche Prüfung. Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat 

dabei die dem Qualifikationsniveau gemäß § 2 entsprechenden fachlichen, planerischen, rechnerischen und 
kalkulatorischen Lernergebnisse unter Beweis zu stellen. 

§ 18. (1) Das Modul 3 umfasst die Gegenstände 
1. Fachkompetenz, 
2. Planungskompetenz und 
3. Rechnerische Kompetenz und Kalkulation. 

(2) Die Prüfung hat sich aus der betrieblichen Praxis zu entwickeln und an den beruflichen Anforde-
rungen, die an einen Unternehmer/eine Unternehmerin zu stellen sind, zu orientieren. 
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(3) Die Prüfung kann auch in digitaler Form erfolgen, sofern Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
gewährleistet sind. 

(4) Erfolgt die Bewertung des Prüfungsergebnisses durch ein zertifiziertes digitales Prüfungsverfah-
ren im Sinne des § 8 Allgemeine Prüfungsordnung ist zur Bewertung die Anwesenheit der Prüfungskom-
mission nicht erforderlich. 

Gegenstand „Fachkompetenz“ 
§ 19. (1) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat aus den nachfolgend angeführten Lerner-

gebnissen mindestens drei von der Prüfungskommission auszuwählende nachzuweisen: 
Er/Sie ist in der Lage, 
1. Kundenwünsche zu ermitteln und eine fundierte Haaranalyse bzw. eine Diagnose des Kopfhautzu-

standes auf Grundlage der vom Kunden/von der Kundin gegebenen Informationen durchzuführen, 
2. einen Behandlungsplan für Haare und Kopfhaut zu erstellen, 
3. unter Berücksichtigung der Farbenlehre und Stilkunde komplexe haarfarbverändernde Techniken 

umzusetzen, 
4. typgerechte Farbakzente mittels unterschiedlicher Auftragetechniken umzusetzen, 
5. eine permanente Veränderung der Haarstruktur unter Berücksichtigung von Haarqualität und Aus-

gangslage am Kunden/an der Kundin vorzunehmen, 
6. innovative Haarschnitte und Frisuren unter Berücksichtigung der jeweiligen Kundenwünsche, der 

Stilkunde sowie der gesellschaftlichen, kulturellen und modischen Einflüsse unter Nutzung sei-
nes/ihres kreativen Potenzials zu entwerfen und umzusetzen, 

7. typgerechte und anlassbezogene Frisuren mit unterschiedlichen Methoden zu entwickeln und um-
zusetzen, 

8. Haarvollersatz und -teilersatz anzufertigen, zu pflegen und damit natürliche und innovative Frisu-
ren zu gestalten, 

9. unter Berücksichtigung der Wuchsrichtung und des Hautzustandes Rasuren auch unter schwierigen 
Voraussetzungen (zB starke Wirbel, gesundheitliche Beeinträchtigungen des Kunden/der Kundin) 
durchzuführen, 

10. unter Berücksichtigung der Wuchsrichtung und Dichtheit des Haarwuchses Bärte in Form zu brin-
gen und zu schneiden bzw. zu trimmen, 

11. den Zustand der Gesichtshaut im Hinblick auf Möglichkeiten der kosmetischen Behandlung zu 
diagnostizieren, 

12. pflegende sowie dekorative kosmetische Maßnahmen an der Haut einschließlich Haarentfernung 
und Gestaltung der Wimpern vorzunehmen, 

13. einfache Masken und Spezialeffekte sowie typgerechte und anlassbezogene Make-ups unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Kundenwünsche, der Stilkunde sowie den gesellschaftlichen, kultu-
rellen und modischen Einflüssen zu entwerfen und umzusetzen und 

14. Kundenaufträge professionell auszuführen und Verkaufstechniken anzuwenden. 
(2) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe fol-

gende Kriterien heranzuziehen: 
1. fachliche Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit und 
2. Umsetzbarkeit. 

(3) Die Aufgaben sind von der Prüfungskommission so zu konzipieren, dass sie in 60 Minuten bear-
beitet werden können. Die Prüfung ist nach 75 Minuten zu beenden. 

Gegenstand „Planungskompetenz“ 
§ 20. (1) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat aus den nachfolgend angeführten Lerner-

gebnissen mindestens zehn von der Prüfungskommission auszuwählende nachzuweisen: 
Er/Sie ist in der Lage, 
1. Kundenwünsche zu ermitteln und eine fundierte Haaranalyse bzw. eine Diagnose des Kopfhautzu-

standes auf Grundlage der vom Kunden/von der Kundin gegebenen Informationen durchzuführen, 
2. einen Behandlungsplan für Haare und Kopfhaut zu erstellen, 
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3. innovative Haarschnitte und Frisuren unter Berücksichtigung der jeweiligen Kundenwünsche, der 
Stilkunde sowie der gesellschaftlichen, kulturellen und modischen Einflüsse unter Nutzung sei-
nes/ihres kreativen Potenzials zu entwerfen und umzusetzen, 

4. saloneigene Haarschneidekonzepte zu erstellen, seine/ihre Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen bei der 
Umsetzung neuer Schneidetechniken anzuleiten und deren Umsetzung zu überwachen, 

5. typgerechte und anlassbezogene Frisuren mit unterschiedlichen Methoden zu entwickeln und um-
zusetzen, 

6. den Zustand der Gesichtshaut im Hinblick auf Möglichkeiten der kosmetischen Behandlung zu 
diagnostizieren, 

7. einfache Masken und Spezialeffekte sowie typgerechte und anlassbezogene Make-ups unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Kundenwünsche, der Stilkunde sowie den gesellschaftlichen, kultu-
rellen und modischen Einflüssen zu entwerfen und umzusetzen, 

8. sämtliche für die Unternehmensgründung notwendigen Schritte umzusetzen und die Chancen und 
Herausforderungen seiner unternehmerischen Tätigkeit zu beurteilen, 

9. Unternehmensziele festzulegen und umzusetzen, 
10. die betrieblichen Aufbau- sowie Ablaufstrukturen und -prozesse festzulegen, 
11. Kooperationen aufzubauen, 
12. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -optimierung im Betrieb zu implementieren, 
13. Instrumente der Selbstorganisation und des Zeitmanagements anzuwenden, 
14. den Personalbedarf des Betriebes zu planen und die Personalrekrutierung durchzuführen, 
15. neue Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen aufzunehmen bzw. bestehende Dienstverhältnisse ord-

nungsgemäß zu beenden, 
16. die gesetzlichen und kollektivvertraglichen Vorschriften bei bestehenden Dienstverhältnissen ein-

zuhalten, 
17. Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen zu führen und deren Einsätze zu koordinieren, 
18. die Notwendigkeit zur Weiterbildung zu erkennen und die fachliche und persönliche Entwick-

lung seiner/ihrer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen zu fördern, 
19. betriebsrelevante Kennzahlen zu ermitteln, zu interpretieren und daraus Schlüsse für den Betrieb 

zu ziehen, 
20. Lieferanten auszuwählen und mit ihnen bei der Auftragsabwicklung zusammen zu arbeiten, 
21. mit Lieferanten zu verhandeln, 
22. das Einkaufsmanagement zu organisieren und zu optimieren, 
23. Marktforschung zu betreiben, die Ergebnisse zu interpretieren und sie umzusetzen, 
24. Marketing zu betreiben, 
25. die Abhängigkeit des Unternehmens von den Kunden/Kundinnen zu erkennen, 
26. für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu sorgen und die Einhaltung der gesetzlichen Vor-

schriften zu überwachen, 
27. darauf zu achten, dass in seinem/ihrem Betrieb Hygienevorschriften eingehalten werden und 
28. die gesetzlichen Umweltschutzbestimmungen einzuhalten. 
(2) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe fol-

gende Kriterien heranzuziehen: 
1. fachliche Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit und 
2. Umsetzbarkeit. 

(3) Die Aufgaben sind von der Prüfungskommission so zu konzipieren, dass sie in 3 Stunden bear-
beitet werden können. Die Prüfung ist nach 3,5 Stunden zu beenden. 

Gegenstand „Rechnerische Kompetenz und Kalkulation“ 
§ 21. (1) Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat aus den nachfolgend angeführten Lerner-

gebnissen mindestens drei von der Prüfungskommission auszuwählende nachzuweisen: 
Er/Sie ist in der Lage, 
1. sämtliche für die Unternehmensgründung notwendigen Schritte umzusetzen und die Chancen und 

Herausforderungen seiner unternehmerischen Tätigkeit zu beurteilen, 
2. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -optimierung im Betrieb zu implementieren, 
3. den Personalbedarf des Betriebes zu planen und die Personalrekrutierung durchzuführen, 
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4. betriebsrelevante Kennzahlen zu ermitteln, zu interpretieren und daraus Schlüsse für den Betrieb 
zu ziehen und 

5. betriebsrelevante Kalkulationen durchzuführen. 
(2) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe fol-

gende Kriterien heranzuziehen: 
1. fachliche Richtigkeit (rechnerisch und kalkulatorisch) und Nachvollziehbarkeit und 
2. Umsetzbarkeit. 

(3) Die Aufgaben sind von der Prüfungskommission so zu konzipieren, dass sie in 60 Minuten bear-
beitet werden können. Die Prüfung ist nach 75 Minuten zu beenden. 

Modul 4: Ausbilderprüfung 
§ 22. Das Modul 4 besteht in der Ausbilderprüfung gemäß §§ 29a ff BAG, oder in der Absolvierung 

des Ausbilderkurses gemäß § 29g BAG. 
Modul 5: Unternehmerprüfung 

§ 23. Das Modul 5 besteht in der Unternehmerprüfung gemäß der Unternehmerprüfungsordnung, 
BGBl. Nr. 453/1993, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 114/2004. 

Bewertung 
§ 23. (1) Für die Bewertung der Gegenstände gilt das Schulnotensystem von „Sehr gut“ bis „Nicht genü-

gend“. 
(2) Das Modul 1, das Modul 2 und das Modul 3 sind positiv bestanden, wenn alle Gegenstände des 

jeweiligen Moduls zumindest mit der Note „Genügend“ bewertet wurden, 
(3) Die Absolvierung eines Moduls mit Auszeichnung oder gutem Erfolg hat entsprechend folgender 

Tabelle zu erfolgen: 
Modul Anzahl der zu 

absolvierenden 
Gegenstände pro 
Modul 

Das Modul ist mit Auszeichnung 
bestanden, wenn 

Das Modul ist mit gutem Erfolg 
bestanden, wenn 

 
 

Modul 1 

 
 

5 

drei Gegenstände mit der Note 
„Sehr gut“ bewertet wurden und 
in den weiteren Gegenständen 
keine schlechtere Bewertung als 
„Gut“ erfolgte. 

drei Gegenstände mit der Note 
„Sehr gut“ oder „Gut“ bewertet 
wurden und in den weiteren Ge-
genständen keine schlechtere 
Bewertung als „Befriedigend“ 
erfolgte. 

 
 

Modul 2 

 
 

4 

zwei Gegenstände mit der Note 
„Sehr gut“ bewertet wurden und 
in den weiteren Gegenständen 
keine schlechtere Bewertung als 
„Gut“ erfolgte. 

zwei Gegenstände mit der Note 
„Sehr gut“ oder „Gut“ bewertet 
wurden und in den weiteren Ge-
genständen keine schlechtere 
Bewertung als „Befriedigend“ 
erfolgte. 

 
 

Modul 3 

 
 

3 

zwei Gegenstände mit der Note 
„Sehr gut“ bewertet wurden und 
in den weiteren Gegenständen 
keine schlechtere Bewertung als 
„Gut“ erfolgte. 

zwei Gegenstände mit der Note 
„Sehr gut“ oder „Gut“ bewertet 
wurden und in den weiteren 
Gegenständen keine schlechtere 
Bewertung als „Befriedigend“ 
erfolgte. 

(4) Angerechnete Gegenstände werden in die Beurteilung, ob ein Modul mit Auszeichnung oder mit 
gutem Erfolg bestanden wurde, nicht einbezogen. Auf Basis der möglichen Anrechnungen hat die Absolvie-
rung eines Moduls mit Auszeichnung oder gutem Erfolg entsprechend folgender Tabelle zu erfolgen: 
Modul Anzahl der zu ab-

solvierenden Ge-
genstände pro Mo-
dul nach 
Anrechnung 

Das Modul ist mit Auszeichnung 
bestanden, wenn 

Das Modul ist mit gutem 
Erfolg bestanden, wenn 

 
Modul 1 

 
4 

zwei Gegenstände mit der Note 
„Sehr gut“ bewertet wurden und in 
den weiteren Gegenständen keine 

zwei Gegenstände mit der 
Note „Sehr gut“ oder „Gut“ 
bewertet wurden und in den 
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  schlechtere Bewertung als „Gut“ 
erfolgte. 

weiteren Gegenständen keine 
schlechtere Bewertung als 
„Befriedigend“ erfolgte. 

 
 

Modul 2 

 
 

3 

zwei Gegenstände mit der Note 
„Sehr gut“ bewertet wurden und im 
weiteren Gegenstand keine 
schlechtere Bewertung als „Gut“ 
erfolgte. 

zwei Gegenstände mit der 
Note „Sehr gut“ oder „Gut“ 
bewertet wurden und im 
weiteren Gegenstand keine 
schlechtere Bewertung als 
„Befriedigend“ erfolgte. 

(5) Die Meisterprüfung ist mit Auszeichnung bestanden, wenn die Module 1, 2 und 3 mit Auszeichnung 
bestanden wurden. Mit gutem Erfolg ist sie bestanden, wenn die Module 1, 2 und 3 zumindest mit gutem 
Erfolg bestanden wurden und die Voraussetzungen für die Bewertung der Meisterprüfung mit Auszeichnung 
nicht gegeben sind. 

Wiederholung 
§ 25. Nur jene Gegenstände, die negativ bewertet wurden, sind zu wiederholen. 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 
§ 26. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2022 in Kraft. 
(2) Die Verordnung der Bundesinnung der Friseure über die Meisterprüfung für das Handwerk Friseur 

und Perückenmacher (Stylist); (Friseur-Meisterprüfungsordnung), kundgemacht von der Bundesinnung der 
Friseure am 30. Jänner 2004, tritt mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung außer Kraft. 

(3) Unbeschadet der Regelung in Abs. 2 können Personen ihre vor dem Inkrafttreten dieser Prüfungs-
ordnung begonnene Prüfung bis zu sechs Monate ab Inkrafttreten wahlweise auch gemäß den Bestimmungen 
der bis dahin geltenden Prüfungsordnung beenden oder wiederholen. 

(4) Der Leiter/Die Leiterin der Meisterprüfungsstelle hat bereits absolvierte vergleichbare Gegen-
stände gemäß einer nicht mehr in Kraft stehenden Prüfungsordnung auf diese Meisterprüfung anzurechnen. 

Bundesinnung der Friseure 
 

KommR Mst. Wolfgang Eder 
Bundesinnungsmeister 

 
Mag. Jakob Wild 
Geschäftsführer 
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 � Kontaktdaten und Ansprechpartner der Meisterprüfungsstellen: 
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/Meisterpruefungsstellen.html

 � Prüfungsordnungen: 
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/Meisterpruefung-Befaehigungsnachweis-Pruefungsord-
nung.html

 � Informationen zum NQR: 
www.qualifikationsregister.at




